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Heiraten fürstlich-vogtländisch in Greiz: 
Langjährige Standesbeamtin Andrea Weiß gibt Staffelstab 
an Thomas Schneider weiter
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Liebe Greizerinnen und Greizer,

mit einem dreifach donnerndem Genner-hee!

brachte der 25. Rosenmontagsumzug tolle

Stimmung in die Straßen der Stadt und zau-

berte Lachen und Frohsinn auf die Gesichter.

Dafür danke ich allen aus ganzem Herzen, die

daran beteiligt waren. Denke ich jedoch an

unsere Stadtkasse, vergeht mir die Faschings-

laune. Unserer Stadt Greiz geht, wie allen Thü-

ringer Landkreisen, Städten und Gemeinden,

finanziell die Luft aus. Bisher war es nicht

möglich, einen Haushaltsplan für 2023 auf-

zustellen, was jegliche Vorhaben hemmt. Die

Gründe dafür liegen an der schlechten Finan-

zierung der Kommunen, der Städte und Land-

kreise durch die Landesregierung und den

Bund.  Einerseits bekommen wir als Stadt we-

niger Zuweisungen vom Land, müssen aber

höhere Kosten für die Kreis- und Schulumlage

an den Landkreis Greiz zahlen. Energie wird

teurer, für die Kinderbetreuung in unseren

Kindertagesstätten müssen wir tiefer in die

Tasche greifen und die Tarifanpassungen für

höhere Löhne und Gehälter unserer Mitar-

beiter müssen ebenfalls abgedeckt sein. Der-

zeit können wir für 2023 mit rund 9,6 Millio-

nen Euro Einnahmen vom Land rechnen,

müssten allerdings schon für die Umlage an

den Landkreis Greiz knapp 9,5 Millionen Euro

zahlen. Der Landkreis macht höhere Kosten

für Energie und für Flüchtlingsunterbringung

geltend. Doch der Ausgleich aus Stadt- und

Gemeindekassen geht in die falsche Richtung.

Zumal die Landesregierung nach aktueller

Jahresrechnung 2022 um die 800 Millionen

Euro übrig hat. Hier muss dringend umgesteu-

ert werden. Generell, nicht nur für Greiz. Der-

zeit arbeiten wir verstärkt daran, den Spagat

zwischen den wichtigsten Pflichtaufgaben

und einem Minimum an freiwilligen Leistun-

gen zu meistern. Die finanzielle Ausstattung

der Kommunen ist thüringenweit ähnlich

schlecht. Meine Aufgabe als Bürgermeister

sehe ich darin, gemeinsam mit meinen Amts-

kollegen mit Nachdruck auf diese Missstände

aufmerksam zu machen, damit unsere Hei-

mat lebens- und liebenswert bleibt. 

Ihr 

Alexander Schulze

Liebe Greizerinnen und Greizer,

Im  März  möchte ich Ihnen erneut eine persönliche Bürgersprechstunde anbieten. Wenn Sie Anregungen, Vorschläge oder Hinweise für die
Arbeit der Stadtverwaltung und den Bürgermeister haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich zu dieser Sprechstunde im März anzumelden. Ihre
Anregungen, Sorgen, Probleme, aber auch Vorschläge und Hinweise nehme ich sehr ernst und danke Ihnen dafür. Die Bürgersprechstunde findet
am Donnerstag, dem 30. März 2023 von 15 bis 17.30 Uhr im Beratungsraum des Marstallgebäudes statt. Anmeldungen unter 03661/703209 oder
per Mail unter bbm@greiz.de. Ihr Alexander Schulze

Auf ein Wort …

Wer sich in Greiz das „Ja-
Wort“ geben will, hat die „Qual
der Wahl“. Denn an traumhaf-
ten Orten, um den Bund fürs
Leben zu schließen, mangelt es
Greiz wahrlich nicht. Sei es im
„Kleinen Fürstensaal“ oder
dem „Großen Fürstensaal“ im
Oberen Schloss oder im „Wei-
ßen Saal“ im Unteren Schloss –
wer fürstlich-vogtländisch hei-
raten will, wird hier unverges-
sene Momente erleben.
Ein „Klassiker“ bei den Grei-
zern dagegen ist die „Alte Wa-
che“, die mit ihrer im klassizis-
tischen Stil gehaltenen
Bauweise mit den vier dori-
schen Säulen am Eingangsbereich und dem
fürstlichen Wappen im Giebel besticht. Platz für
viele Gäste bieten alle Räumlichkeiten zur Ge-
nüge. Während in der „Alten Wache“ 40 Sitz-
plätze zur Verfügung stehen, können in den
Fürstensälen, je nach Art der
Bestuhlung, zwischen 30 und
100 sowie im „Weißen Saal“
90 Gäste die Trauung miterle-
ben. Wer es dagegen schlicht
und ohne große Feierlichkeit
haben will, kann sich in den
Diensträumen des Standes-
amtes „Zammschreibenlas-
sen“, wie es im Greizer Volks-
mund so schön heißt.
Dass diese Angebote großen Anklang finden,
zeigt die Anzahl der Trauungen im vergangenen
Jahr. 87 Paare gaben sich 2022 in Greiz das „Ja-
Wort“ und für 2023 sind bis jetzt bereits über 30
Vorreservierungen im Greizer Standesamt ein-
gegangen. „Dies ist eine tolle Entwicklung und
zeigt, wie hoch Greiz bei den Heiratswilligen im
Kurs steht.“, freut sich Andrea Weiß, leitende
Standesbeamtin von Greiz.
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist darüber
hinaus der Zuwachs im Team des Standesamtes.
Mit dem 1. Oktober 2022 hat Thomas Schneider

seine Arbeit aufgenommen, der zukünftig den
Staffelstab als neuer Standesbeamter von An-
drea Weiß übernehmen wird, welche zum 30.
Juni 2023 in den wohlverdienten Ruhestand
geht.

Der gebürtige Greizer hat nach
seinem Abitur ein Studium der
Staatswissenschaften und in-
ternationalen Beziehungen in
Erfurt und Jena abgeschlossen
und war anschließend für ver-
schiedene Organisationen und
Behörden im In- und Ausland
tätig.  Anfang Februar dieses
Jahrs hat er erfolgreich seine
Prüfung zum Standesbeamten

abgeschlossen und wird am 22. Juli 2023 seine
ersten Trauungen vornehmen.
Auch wenn der ein oder andere Trautermin
noch frei ist, wer sich schon jetzt sicher ist, in
diesem Jahr zu heiraten und noch keine Reser-
vierung vorgenommen hat, der sollte nicht zu
lange warten. Schnell ist sonst das Wunschda-
tum vergriffen.
Für Reservierungen und die Beantwortung von
Fragen steht das Standesamt Greiz gerne unter
den Telefonnummern 03661/703-287 und
03661/703-321 zur Verfügung.

Das Ja-Wort in Greiz: fürstlich-vogtländisch 
Langjährige Standesbeamtin Andrea Weiß gibt 
Staffelstab an Thomas Schneider weiter
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Wissenswertes aus

dem Jahr 2022: 

·      Eheschließungen:         8 7

·     Geburtsurkunden 

      ausgestellt in Greiz:    627

·     Sterbefälle:                    577
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Sternsinger segnen Stadtverwaltung

Neugierig schauten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus ihren Büros, als

am Vormittag des 27. Januar Gitarrenklänge und Kindergesang durch die Gänge hallten. Zu Gast

waren die Sternsinger, die unter dem Motto „Kinder stärken und schützen“ Spenden für verschiedene

Kinderhilfsprojekte sammelten, wie z.B. die ALIT-Stiftung in Indonesien. Seit mehr als 20 Jahren

kümmert man sich in verschiedenen Zentren aktuell um ca. 1.400 Kinder, die in Armenvierteln

oder auf der Straße leben und somit besonders gefährdet sind oder bereits Opfer von Gewalt wurden.

In organisierten Präventionskursen lernen die jungen Menschen dort was sie stark macht: Zusam-

menhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvoller Umgang miteinander. 

Die sechs Sternsingerkinder um den angehenden Erzieher Marius Walter und Daniela Walter, Mit-

arbeiterin in der Stadtverwaltung Greiz und langjährige Begleiterin der Sternsinger, überbrachten

ihre Botschaft zum traditionellen Dreikönigssingen und brachten den Segen 20*C+M+B+23 „Christus

segne dieses Haus“ im Marstallgebäude an. Eine Spende seitens des Bürgermeisters, der den Kindern

für diese tolle und wichtige Arbeit dankte, gab es natürlich auch.

Die Uhus im Tiergehege Greiz sind eine beliebte
Attraktion bei den Besuchern. Mit Emil Birk ha-
ben es die drei Tiere aber einem Besucher beson-
ders angetan, sodass dieser von seinem Sohn eine
Tierpatenschaft geschenkt bekommen hat.

Der passionierte Spaziergänger geht bei seinen
Runden regelmäßig durch das Tiergehege und
lässt immer wieder eine Spende da, die den Tie-
ren vor Ort zu Gute kommt. Gerne verweilt er
dabei länger vor der Uhu-Voliere, um sich an den
Vögeln zu erfreuen, die mit ihrem Treiben für
das ein oder andere Schmunzeln sorgen.

Sein Sohn bewunderte schon lange diese Hin-
gabe seines Vaters zum Tiergehege und den Uhus
im Besonderen, sodass er seinem Vater jetzt eine
Tierpatenschaft im Wert von 200 € über die
Laufzeit von einem Jahr zum Geschenk machte.

Am 6. Februar überreichten Jens Hiemisch, Sach-
gebietsleiter für Grünflächen und Umwelt, und
Wirtschaftsförderer Steffen Magdeburg schließ-
lich Herrn Emil Birk aus Greiz offiziell die Ur-
kunde über die Tierpatenschaft.

Indes präsentierten sich die drei Uhus während
der Übergabe im Hintergrund in voller Pracht,
wie um zu zeigen, dass eine Tierpatenschaft für
sie abzuschließen die richtige Entscheidung ge-
wesen ist.

Interessenten für eine Tierpatenschaft melden
sich bitte bei Herrn Hiemisch unter Telefon
03661/703510 

Emil Birk übernimmt Tierpatenschaft für die Uhus
Sein Sohn hat dem Greizer damit eine große Freude gemacht

Mit dem Tag der feierlichen Zeugnisüber-
gabe am 16.01.2023 in Weimar freuen wir
uns, zwei frisch ausgebildete Verwaltungs-
fachwirtinnen in der Stadtverwaltung
Greiz begrüßen zu dürfen.

Anika Kärsch (im Foto links), Sachbearbei-
terin Personal und Jana Colmar (rechts),
Sachgebietsleiterin Kindereinrichtungen
und Jugend, absolvierten in der Zeit vom
15.05.2019 bis 16.01.2023 berufsbegleitend
ihren Fortbildungslehrgang 2 ab der TVS
Weimar erfolgreich. Bürgermeister Ale-
xander Schulze und Personalrat Sebastian
Wolframm gratulierten zum Bestehen und
wünschen alles Gute sowie weiterhin gute
Zusammenarbeit.

Herzlichen 
Glückwunsch!
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Greiz. Die Klinik im LEBEN in Greiz hat sich nach
über 20 Jahren erfolgreicher Arbeit auf natur-
gemäße, biologisch-integrative Medizin speziali-
siert und sich auch international einen Namen
gemacht. Patienten aus 48 Ländern sind hier in-
zwischen behandelt worden. 
Die im Jahr 2002 gegründete Klinik im LEBEN
GmbH blickt jedoch auf eine längere Entste-
hungsgeschichte zurück. Denn die eigentliche
Grundsteinlegung des Erfolgskonzeptes begann
bereits 1993, als sich die Mediziner Dr.med Uwe
Reuter und Dr.med Ralf Oettmeier als Schmerz-
therapeuten und Allgemeinmediziner mit ihrer
Praxis in Greiz niederließen. Für sie stand nicht
die Schulmedizin im Fokus, sondern sie wandten
sich der naturgemäßen, biologischen Medizin zu.
Ihre neuen, alternativen Behandlungsmethoden
wurden dabei so gut angenommen, dass aus der
Praxis heraus schon fünf Jahre später eine Klinik
gegründet wurde, die schließlich 2002 in die Zu-
lassung als private Klinik mündete.
Bei seinem Besuch wurde Wirtschaftsförderer
Steffen Magdeburg durch den Verwaltungsdi-
rektor Gunter Stöhrl durch die Klinik geführt
und über die verschiedenen Fachbereiche und
dort erfolgenden Behandlungsmethoden infor-

miert. Spezialisiert hat sich die Klinik und Praxis
um ihren ärztlichen Direktor und Chefarzt, Prof.
Dr. med. Uwe R.M. Reuter, mit ihren 45 Ange-
stellten auf die Behandlung und Vorsorge von
Krebserkrankungen. Aber auch andere Be-
schwerden wie Schmerzen, Rheuma oder neu-
rologisch degenerative Krankheiten werden hier
behandelt. Dafür sind bisher Patienten aus 48
Ländern nach Greiz gekommen.
Für längere Aufenthalte in der Klinik stehen, ne-
ben einer großen Zahl von ambulanten Behand-
lungsmöglichkeiten, Zimmer für 11 Patienten mit
Begleitpersonen zur Verfügung. Besondere Sorg-
falt wird dabei auf das Wohlbefinden der Patien-
ten gelegt. So findet man verschiedene Wohl-
fühloasen wie den Garten des LEBENS,
Anwendungen in der Physiotherapie Carmen
Reuter oder auch eine Sauna.
Neben der Behandlung der Patienten ist der Blick
weiter auf die Forschung gerichtet. So hofft die
Klinik auf die Befürwortung eines Forschungs-
projektes zum Thema „Biodiversität und Gesund-
heit“, das Bürgermeister Alexander Schulze als
wegweisendes Vorhaben sieht und den Projekt-
antrag daher mit einer Absichtserklärung un-
terstützt.

Greiz-Schönfeld. Mit der KSW Holz- & Glashan-
del GmbH öffnete zum 1. September 2022 ein
neues Handelsunternehmen für Holz und Glas
seine Pforten in Greiz. Dabei ist der Sitz des Un-
ternehmens in der Thomas-Müntzer-Straße 12
in Greiz-Schönfeld für Kenner kein unbekannter,
war doch bis Ende 2021 der Holzhandel Brett-
schneider hier aktiv. Nach der Übernahme im

August 2022 ging dann alles auch recht schnell.
So haben die Geschäftsführer Stefan Sagan und
Frank Wolfrum zusammen mit dem Gesellschaf-
ter René Käßmann den Verkaufsraum sowie die
Lager- und Werkstätten erneuert. Stolz sind die
Unternehmer vor allem auf ihre nachhaltige Ar-
beit, wovon sich Bürgermeister Alexander
Schulze und Wirtschaftsförderer Steffen Mag-

deburg selbst überzeugen konnten. So können
Kunden beispielsweise alte Möbel, Fenster oder
Holzbauten vor Ort, bei Bedarf auch bei den Auf-
traggebern zu Hause, reparieren oder sich bera-
ten lassen. Zudem werden Säge- und Hobelspäne
über eine entsprechende Maschine zu Holzbri-
ketts verarbeitet, sodass möglichst alles verwer-
tet wird.
Beim Einkauf werde stets darauf geachtet PEFC-
und FSC- zertifizierte Ware zu beschaffen und
die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten
bzw. regionale Zulieferer auszuwählen. „Die
Nähe zu unseren heimischen Lieferanten und
Holz aus der Region kommt bei den Kunden sehr
gut. an“, betont Stefan Sagan.
Aufträge werden nach individuellen Wünschen
umgesetzt. So können die Kunden das zum Um-
und Ausbau benötigte Material vorher auswäh-
len und vor dem Einkauf, bei Bedarf, auf die er-
forderlichen Maße zuschneiden und anpassen
lassen. Das Sortiment umfasst hierbei neben al-
len möglichen Holzprodukten auch Glas, Bau-
chemie, wie Holzschutzanstriche, Holzleime und
Bauschaum, Befestigungsmittel aller Art, Metall-
waren sowie für den Innenausbau benötigte
Bauelemente und Bodenbeläge.
Nicht nur der Verkauf der gewünschten Bauele-
mente wie z.B. Fenster oder Türen, sondern auch
die Montage auf der Baustelle kann über die ei-
genen Mitarbeiter durchgeführt werden. Neben
Privatleuten gehören vor allem Dachdecker, Zim-
mereien, Tischlereien, Bauunternehmen, Bauträ-
ger und kommunale Einrichtungen zum Kunden-
stamm, den das Unternehmen in den kommenden
Monaten noch weiter ausbauen möchte.

Verwaltungsdirektor Gunter Stöhrl erläutert Stef-
fen Magdeburg, Wirtschaftsförderer der Stadt
Greiz, das Therapieverfahren der Moderaten Ganz-
körperhyperthermie.

„Mit Kompetenz dem Leben zugewandt“ 
Klinik im LEBEN in Greiz über 20 Jahre erfolgreich mit biologisch-integrativer Medizin
Patienten aus 48 Ländern 

Neues Handelsunternehmen im Bereich Holz und Glas 
in Greiz-Schönfeld angesiedelt

Die Geschäftsführer Stefan Sagan (3. v. l.) und Frank Wolfrum (2. v. l.)  sowie Gesellschafter René Käßmann
(links) gaben Bürgermeister Alexander Schulze (4. v. l.) einen Einblick in ihren Betrieb, der Kunden eine
breite Palette an Angeboten bietet.
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Greiz. Die Stadt Greiz möchte über ein Jugend-
forum die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen besser in die Entscheidungsfindung und Mit-
wirkung für das Leben in der Stadt einbinden.
Dafür hatte Bürgermeister Alexander Schulze
am letzten Januartag 2023 erstmals die Schüler-
vertretungen der Greizer Schulen zum Gedan-
kenaustausch über ein Jugendforum eingeladen.
„Mir liegt die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen persönlich sehr am Herzen“, betont
Schulze. „Ich möchte ein lebenswertes Greiz für
alle Generationen.“   So wurde neben der Theorie
zum Thema Jugendbeteiligung auch die Gele-
genheit genutzt, um mit Jugendlichen ins Ge-
spräch zu kommen. Bürgermeister Schulze be-
antwortete Fragen zu aktuell wichtigen Themen
und hakte bei den ersten gesammelten Projekt-
ideen für das geplante Jugendforum nach, was
den Jugendlichen konkret wichtig sei oder wie
sie sich die Umsetzung vorstellten. Im Gespräch
waren vielfältige Ideen, wie beispielsweise eine
Jugenddisco, die Gestaltung von Jugendräumen,
von Skateranlagen, Sitzgelegenheiten für Unter-
richt im Freien oder auch die Gestaltung von
Graffiti auf einer Wand, die monatlich neu für
kreative Leute zur Verfügung steht und deren
Bilder in einem Album gesammelt werden könn-
ten.

Unterstützt wurde dieses erste Treffen von zwei
Vorstandsmitgliedern des Dachverbands der
Kinder- und Jugendgremien (DKJG). Volker Lohe
und Christoph Macholdt waren aus Ilmenau
nach Greiz gekommen, um die Schülerinnen und
Schüler zum Mitreden und Mitgestalten zu be-
geistern. Mit den lebendigen Schilderungen ihrer
Tätigkeit beim DKJG weckten sie bereits bei vier

der teilnehmenden Schülersprecherinnen und -
sprechern  ernsthaftes Interesse an einer Mitar-
beit am Jugendforum. Die ebenfalls eingeladenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteder Schulsozi-
alarbeit, Mobilen Jugendarbeit und Jugendsozi-
alarbeit unterstützen bei der weiteren Suche
nach Mitstreitern. Wer sich für dieses offene For-
mat der Jugendbeteiligung im Alter zwischen 14
und 27 Jahren interessiert, kann sich bei Annett
Steudel unter 03661 703-203 oder steudel@
greiz.de melden.

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie
leben!“ mit Kofinanzierung des Landespro-

gramms „Denk Bunt“ sollen für alle vier Sozial-
räume des Landkreises Greiz Jugendforen ent-
stehen, wie wir im Amtsblatt Nr. 2 bereits be-
richteten.  Die Träger hierfür wurden in den
Amtsblättern aller Landkreiskommunen ausge-
schrieben. Die Mitwirkung in den Jugendforen
im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie
sei interessant, wie Bürgermeister Schulze be-
tonte. Jedes Jugendforum kann bis zu 5.000 €
jährlich für Projekte vergeben, die nach den
Richtlinien von „Demokratie leben!“ durchge-
führt werden. Damit können die Jugendlichen
nicht nur mitwirken oder mitentscheiden, son-
dern sogar selbst verwalten.

Jugendforum für Greiz im Aufbau
Mitreden und Mitgestalten für 14- bis 27-Jährige 

Greiz. Der Seniorenbeirat der Stadt Greiz wurde 2008 ins Leben gerufen
und vertritt seither die Interessen der Seniorinnen und Senioren. Seit 2014
ist Reinhard Seiffert der Vorsitzende des Beirates. Unter seiner Leitung hat
sich der Beirat gut etabliert und hat  als Ratgeber und Stimme der älteren
Generation in der Stadt durchaus Gewicht. Durch die Corona-Pandemie
war die Arbeit des Seniorenbeirates in der zurückliegenden Zeit stark ein-
geschränkt. Dennoch erschien ein Senioren-Ratgeber, der die Einrichtungen
für ältere Bürger und Ansprechpartner auflistet, Hilfsangebote und Mög-
lichkeiten für ein selbstbestimmtes erfülltes Leben aufzeigt. Ein generati-
onsübergreifender Bewegungstag, der 2016 nach Waldhaus eingeladen
hatte, kam gut an. Ebenso Erste-Hilfe-Kurse und Verkehrsteilnehmerschu-
lungen, Kräuterwanderungen, Vorträge zu Gesundheits- und Rechtsfragen
sowie eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Kirchgemeinden im Foyer
der Vogtlandhalle. Monatliche Sprechstunden und eine aktive Mitarbeit
im Sozialausschuss des Stadtrates sichern das Mitspracherecht der Senio-
rinnen und Senioren. In diesen Tagen wird Reinhard Seiffert aus gesund-
heitlichen Gründen nicht wieder für den Vorsitz des Seniorenbeirates kan-
didieren. Bürgermeister Alexander Schulze spricht ihm im Namen des
Stadtrates seinen herzlichsten Dank und große Anerkennung für diese en-
gagierte ehrenamtliche Arbeit aus. Eine Nachwahl für zwei ausscheidende
Mitglieder des Seniorenbereites Greiz findet am 7. März 2023, ab 14.30 Uhr
in der Vogtlandhalle Greiz statt. Interessenten und Mitstreiter in der Inte-
ressenvertretung der älteren Generation werden gebeten, sich aktiv ein-
zubringen. Sie sind herzlich eingeladen.

Wahl des Seniorenbeirates steht an
Dank an langjährigen Vorsitzenden/Interessenten und Mitstreiter gesucht

Siegfried Herrmann (im Foto rechts), erster Vorsitzender des Seniorenbeirates
dankte seinem Nachfolger Reinhard Seifert (links).
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Vandalismus-Schäden bitte melden 
Der Vandalismus in der Stadt Greiz ist nach wie vor ein großes Problem. Seien es Graffitischmiere-
reien an Häuserwänden, umgetretene Verkehrsschilder oder anderweitige Zerstörung öffentlichen
oder privaten Eigentums. Dass Vandalismus kein Kavaliersdelikt ist, sollte jedem klar sein. Daher
bittet die Stadtverwaltung Greiz alle Bürgerinnen und Bürger, Schäden durch Vandalismus und
Hinweise auf die möglichen Verursacher an das Ordnungsamt telefonisch unter 03661/703-218
bzw. schriftlich per Mail (allgob@greiz.de) oder per Post (Marienstraße 2, 07973 Greiz) zu melden.

Bürgerzettel der Stadt Greiz

Ich habe am  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folgendes festgestellt:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In der / dem (genaue Ortsangabe):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name und Anschrift:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel-Nr./Email:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o    Ein stillgelegtes Auto abgestellt
o    Verkehrsschild / Straßenschild beschädigt
o    Verkehrsschild falsch eingerichtet
o    Behindern Hecken und Sträucher 
         die Sicht
o    Abfluss im Gewässer behindert
o    Parkende Autos auf Geh- und 
        Radwegen
o    Straßenbaustelle ungenügend gesichert
o    Verunreinigungen auf Straßen / 
        Plätzen Schuttablagerungen
o    Nicht ordnungsgemäß entsorgter 
        Abfall
o    Der Kinderspielplatz verunreinigt
o    Straßenbeleuchtung defekt
o    Fahrbahndecke bzw. Bürgersteig 
        defekt
o    Hydrant | Kanaldeckel | 
        Gully schadhaft

Bitte senden Sie die Mängel 
an bbm@greiz.de oder per 
Fax: 03661/2666

Einsatzstatistik der Feuerwehr der Stadt Greiz 
Jahr: 2023 | Monat: Januar | Einsätze Gesamt: 19 | geleistete Einsatzstunden: 114 | eingesetzte

Einsatzkräfte: 162 | davon: zu „Brand“ Einsätzen: 9 (Brände (4) • Fehlalarme (4) • Überörtlich (1))

• zu „Technische Hilfeleistung“ Einsätzen: 10 (TH (8) • Fehlalarme (2) • Überörtlich (0))

Unsere Einsatzabteilungen finden Sie an den folgenden Standorten: Greiz-Weberstraße,
Obergrochlitz, Gommla, Kurtschau, Moschwitz, Caselwitz, Reinsdorf, Pansdorf/Tremnitz,
Hohndorf, Gablau/Leiningen, Schönbach, Cossengrün und Neumühle/E.

Impressum: Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Alexander Schulze, Stadt Greiz,

Marstallstraße 6, 07973 Greiz • verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Bürgermeister 
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die jeweiligen Verfasser der Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen verantwortlich. t He-

rausgeber: Stadt Greiz, Postfach 1261, 07961 Greiz t Bürgermagazin im Internet: www.greiz.de/

amtsblatt t E-Mails erreichen die Redaktion des Bürgermagazins der Stadt Greiz unter der

Adresse: amtsblatt@greiz.de t Gesamtherstellung: RIEDEL GmbH & Co.KG, Tel.: 037208/8760, Fax:

037208/ 876298, E-Mail: info@riedel-verlag.de t Verteilung: RIEDEL GmbH & Co.KG t Anzeigen:

Tel.:  037208/ 876200, E-Mail: info@riedel-verlag.de t Das Bürgermagazin erscheint in der Regel

jeden 1. Samstag im Monat und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Ab dem Erscheinungstag

liegen im Rathaus und der Tourist-Information weitere Exemplare bereit. Gegen Erstattung eines

Portos besteht die Möglichkeit für Interessenten auch außerhalb der Stadt Greiz, das „Bürgerma-

gazin der Stadt Greiz“ quartalsweise zusenden zulassen. Einzelexemplare können kostenlos abge-

holt werden: Stadtverwaltung Greiz, Marstallgebäude, Marstallstraße 6, 07973 Greiz, Telefon:

(03661) 703251 t Auflage: 14.000 Stück
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Anlässlich des ersten Dienstes der Jugendfeuer-
wehr der Stadt Greiz im Jahr 2023 trafen sich die
Florianjünger mit ihren Betreuern Danny Knüpfer
und Sebastian Wolframm im Schulungsraum der
Stützpunktfeuerwehr. Auch Bürgermeister Ale-
xander Schulze ließ es sich nicht nehmen den Kin-
dern und Jugendlichen für ihr Interesse und En-
gagement im alten Jahr zu danken und wünscht
ihnen alles Gute für das neue Jahr. Anschließend
wurde der Dienstplan für das Jahr 2023 vorgestellt
und es zeigte sich, dass ein Jahr voller neuer He-
rausforderungen ansteht. Die Jugend der Stütz-
punktfeuerwehr Greiz verzeichnet zurzeit 16 Kin-
der und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren.
Eine Kameradin aus Cossengrün nimmt an der
Ausbildung in Greiz teil, da alle anderen Kamera-
dinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr
Cossengrün in die Einsatzabteilung wechselten. In
Anbetracht dessen sucht die Feuerwehr Cossen-
grün nach Kindern und Jugendlichen, die Interesse
an der Feuerwehrtätigkeit haben. Im Januar die-
sen Jahres wechselte Nick Düntsch in die Einsatz-

abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Greiz, da er
sein 16. Lebensjahr vollendet hat. Er wird in den
kommenden zwei Jahren seine Grundausbildung
und verschiedene Sonderqualifikationen absolvie-
ren. Im Gegenzug konnte die Jugendfeuerwehr
mit Felix Prüfer einen neuen Kameraden gewin-
nen. Im Laufe des Jahres werden fünf weitere Ka-
meraden den Weg in Richtung Einsatzabteilung
gehen. Alle die Interesse daran haben ein Teil un-
seres Feuerwehrnachwuchses zu werden, sind
herzlich eingeladen an einem „Schnupperdienst“
teilzunehmen. Termine für die Ausbildungsdienste
erfahren Sie unter der Telefonnummer 03661/703-
531. Im Anschluss daran gab es für alle noch einen
Feuerwehrkalender der Firma „SECURITAS Fire
& Safety“. Dank einer privaten Spende konnten
entsprechend der Jahreszeit Wintermützen mit
der Aufschrift „Jugendfeuerwehr“ angeschafft
werden. Danach ging es mit dem regulären Dienst
weiter. Auf dem Programm stand die jährliche
UVV-Unterweisung. 

Text und Foto: Sebastian Wolframm

Neujahrsempfang bei der Jugendfeuerwehr Greiz 
am 18.01.2023

Wehrleitung in Schönbach wiedergewählt
Die Freiwillige Feuer-
wehr Schönbach hat 
in ihrer Mitgliederver-
sammlung am 3. Februar
2023 ihre Wehrleitung
erneut gewählt. Marco
Zeidler wird das Amt als
Wehrführer ausüben,
während Thomas Heide-
mann als sein Stellvertre-
ter bestätigt wurde. Da-
rüber hinaus konnte die
FFW Schönbach zwei
neue Kameraden begrü-
ßen. Viel Erfolg.

Dieter Jagiella (rechts) übergibt das neue
LED-Beleuchtungssystem an Stadtbrand-
meister Heiko Pohle (links), die sich um die
Feuerwehrförderung beworben haben.

Feuerwehr der 
Stadt Greiz erhält 
LED-Beleuchtungs-
system

Über ein neues akkubetriebenes, tragba-
res LED-Beleuchtungssystem konnten
sich Bürgermeister Alexander Schulze
und Stadtbrandmeister Heiko Pohle von
der Freiwilligen Feuerwehr Greiz freuen. 

Dieses wurde durch Dieter Jagiella von
der SV SparkassenVersicherung / SV
Kommunal am 1. Februar  2023 über-
reicht und ist Teil eines Förderprogramms,
das vorsieht, bis 2026 über 800 versi-
cherte Kommunen mit einem kostenlo-
sen LED-Beleuchtungssystem auszustat-
ten. Die SV SparkassenVersicherung und
SV Kommunal fördern seit vielen Jahren
die Feuerwehren. So haben in den ver-
gangenen Jahren bereits eine Wärme-
bildkamera und mobile Rauchver-
schlüsse die Ausstattung der Greizer
Feuerwehr erweitert. 

Das LED-Beleuchtungssystem hat einen
Wert von rund 1.100 € und soll dabei hel-
fen, die Einsatzorte besser ausleuchten zu
können. 

Aufgrund des Akkubetriebes ist zudem
eine externe Stromversorgung überflüs-
sig, was die Anwendung deutlich flexibler
gestaltet.
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Der Förderverein des Ulf-Merbold-Gymnasiums lädt alle Absolventen der
EOS Greiz, des 1. Staatlichen Gymnasiums, des Pestalozzigymnasiums und
des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz sowie alle ehemaligen und aktiven
Lehrer zum Absolvententreffen für Samstag, den 25.03.23 um 19.00 Uhr
in die Vogtlandhalle in Greiz herzlich ein. Neben einem kulturellen Rah-
menprogramm durch die Schule können bei Gesprächen alte Erinnerungen
ausgetauscht und neue Verbindungen aufgebaut werden. Oder wir tanzen
und feiern einfach wie früher gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden.
Karten können Sie nach telefonischer Absprache (Tel.03661/430069) zum
Preis von 15,00 € direkt im Sekretariat der Schule kaufen oder per Mail an
alumni@ulf-merbold-gymnasium.de bestellen. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen mit Freunden!

Absolvententreffen der Greizer 
Gymnasien

Weltwassertag 2023 – Tag der offenen Tür am 
25. März im Zweckverband TAWEG

Das diesjährige Thema des am 22.03.2023 weltweit stattfindenden Welt-
wassertages lautet „Accelerating Change“ und meint den Wandel zu be-
schleunigen, die auf der Welt bestehenden Wasser- und Sanitärkrisen zu
lösen. Auch wenn oder gerade weil dies hierzulande im Alltag für die we-
nigsten Menschen eine Rolle spielt, soll der Tag sensibilisieren für die The-
matik. Der Zweckverband TAWEG ergreift damit traditionsgemäß im März
die Gelegenheit, eine seiner bedeutendsten Trinkwasserversorgungsanlagen
der Bevölkerung zu öffnen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein!
Am Samstag, den 25.03.2023 in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr öffnen wir
interessierten Bürgern die Türen des „Wasserwerkes Neudeck“. Informieren
Sie sich über Maßnahmen zum Gewässerschutz sowie zur Bereitstellung
von Trinkwasser zu jeder Zeit und in ordnungsgemäßer Qualität. Begut-
achten Sie die Symbiose einer der ältesten Wasserfassungsanlagen nach
der Sanierung mit einer der modernsten Aufbereitungsanlagen im Ver-
bandsgebiet. Sie finden uns in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf OT Reudnitz,
Neudeck. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Zweckverband TAWEG
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Wir gratulieren!
Der Bürgermeister der Stadt Greiz wünscht allen
Jubilaren, welche im Februar 2023 ihren Geburts-
tag feierten, alles erdenklich Gute, Gesundheit,
Glück und persönliches Wohlergehen.

Ihr Alexander Schulze, Bürgermeister

Sitzungstermine des Stadtrates 
der Stadt Greiz und der Ausschüsse

t   22.03.2023, 18:00 Uhr

       Stadtratssitzung

t   30.03.2023, 18:00 Uhr

       Bau- und Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungstermine der Ortsteilräte

t    07.03.2023, 19:30 Uhr,        OTR Kurtschau

t    07.03.2023, 18:15 Uhr,        OTR Untergrochlitz

t    08.03.2023, 19:30 Uhr,        OTR Gommla

t    08.03.2023, 18:00 Uhr,        OTR Obergrochlitz/Caselwitz

t    13.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Dölau/Sachswitz/Rothenthal

t    15.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Neumühle/Elster

t    16.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Moschwitz

t    22.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Raasdorf

t    29.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Cossengrün/Hohndorf/

Schönbach, Bürgerhaus
Cossengrün

t    30.03.2023, 19:00 Uhr,        OTR Reinsdorf

Änderungen vorbehalten – bitte im Vorfeld informieren!

Redaktionsschluss & Erscheinungstermin
für das nächste Bürgermagazin der Stadt Greiz 

Redaktionsschluss        Erscheinungstag

t   Ausgabe 04/2023   15.03.2023 01.04.2023

Ihr Kontakt zur Stadtverwaltung
t    Bürgerbüro: Tel. 03361 / 703-330 • bb@greiz.de • Sprechzeiten: Mo,

Di, Fr: 09:00 – 12:00 Uhr (ohne Termin) • Di: 14:00 – 16:00 Uhr, Do:
09:00 – 12:00 Uhr u. 14:00 – 18:00 Uhr (mit Termin - unter
wwww.greiz.de/ewo buchbar)

t    Dienstgebäude Marstall, Marstallstraße 6, 07973 Greiz, Zentraler
Empfang, Tel.: 03661/7030, Mo: 9-12. Uhr • Di: 9- 12 Uhr, 14-16 Uhr •
Do : 9- 12 Uhr, 14- 18 Uhr, Fr: 9-12 Uhr

t    Schiedsstelle: Sprechstunde jeden ersten Montag im Monat von
17:00 bis 18:00 Uhr. Fällt der erste Montag des Monats auf einen
Feiertag, so findet die Sprechstunde am darauffolgenden Montag
statt. Marstallgebäude, Marstallstraße 6, 07973 Greiz, Raum 204,
Ansprechpartner: Frau Geier und Herr Jarling, telefonisch während
der Sprechzeiten unter 03661/703301, telefonisch außerhalb der
Sprechzeiten unter 03661/703313

Greiz, Obere Waltersdorfer 
Straße 1. BA
Absage der Realisierung für das 
Jahr 2023 aufgrund nicht 
bestätigter Fördermittel

Der Zweckverband TAWEG möchte informieren, dass sich der im Jahr
2023 avisierte Baubeginn der Erschließung der Ortsteiles Greiz-Walters-
dorf um mindestens ein Jahr verschiebt. Generell soll in mindestens 5 Jah-
resscheiben bzw. Bauabschnitten im Ortsteil das Abwassernetz im Trenn-
system ausgebaut und an die Zentralkläranlage angeschlossen werden,
wobei im gleichem Atemzug die Erneuerung der Trinkwasserleitungen
ansteht. Das Vorhaben ist fester Bestandteil des bestätigten Abwasserbe-
seitigungskonzeptes (ABK) und setzt durch die Anschlussgraderhöhung
an Zentralkläranlagen „eins-zu-eins“ die Gewässerschutzziele der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie um. Daraus leitet sich unter anderem
die grundsätzliche Förderfähigkeit ab. Trotz vorgenommener Anmeldung
wurde das Vorhaben für die Förderung nicht bestätigt und reiht sich damit
mit vielen weitere Maßnahmen in die thüringenweite Warteliste ein.

Ihr Zweckverband TAWEG 

Informationen der Stadtverwaltung

Umbau Telefonanlage

Aufgrund von Bauarbeiten im Rathaus ist die Stadtverwaltung (Büro Bür-
germeister, Ämter I – VI, Tourist-Information, Museen und Bauhof) am
Freitag, den 10. März 2023 telefonisch sowie per E-Mail NICHT erreich-
bar. Die an diesem Tag an die Stadtverwaltung gesendeten E-Mails gehen
nicht verloren, können aber erst am Montag, den 13.03.2023 gelesen wer-
den. Die Dienststellen sind an diesem Tag gemäß ihrer Sprechzeiten ge-
öffnet, allerdings mit eingeschränktem Betrieb. Nicht betroffen sind die
Bibliothek, die Vogtlandhalle sowie die Kindertageseinrichtungen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Formulare für Einkommenssteuererklärung 2022
wieder im Einwohnermeldeamt, Marienstraße 2
erhältlich

Ab 6. März 2023 sind die Formulare für die Einkommensteuererklärung
2022, inkl. der Anlagenblätter, im Eingangsbereich des Einwohnermelde-
amtes, Marienstraße 2 erhältlich (nicht mehr in der Tourist-Information!)
und können während der regulären Öffnungszeiten mitgenommen wer-
den.
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Stellenausschreibungen
Bei der Stadt Greiz im Vogtland, mit ihren rund 20.500 Einwohnern,
ist eine Stelle als

Sekretär/in Bürgermeister 
und Sachbearbeiter/in Büro 
Stadtrat (m/w/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen. Nähere Informationen
über die zu besetzende Stelle finden Sie unter www.greiz.de/Stadtver-
waltung unter der Rubrik „Stellenausschreibungen“.

Bei der Stadt Greiz im Vogtland, mit ihren rund 20.500 Einwohnern,
ist eine Stelle als

Sachbereichsleiter (m/w/d) des Hochbauamtes

ab 01.04.2023 neu zu besetzen. Nähere Informationen über die zu be-
setzende Stelle finden Sie unter www.greiz.de/Stadtverwaltung unter
der Rubrik „Stellenausschreibungen“.

Die Vogtlandhalle sucht zur Verstärkung des Gastro-Teams eine 

Logistikhilfe (m/w/d)

Die Vogtlandhalle blickt auf eine volle Spielzeit und erwartet zahlreiche
Veranstaltungen, wie Konzerte, Tanzshows, Multivisionen, Kinderthea-
ter und vielen mehr. Für die Logistik unserer Pausenversorgung suchen
wir ab sofort Verstärkung auf Minijob-Basis. Die neu zu besetzende
Stelle als Logistikhilfe ist verantwortlich für die Warenannahme und
Kontrolle, die Vor- und Nachbereitung der Theken sowie das I-Tüpfelchen
der Pausenversorgung, weswegen sich unsere Gäste wohl fühlen.

Folgende Aufgaben erwarten Sie:
• Warenbestellung
• Warenannahme und Kontrolle
• wöchentliche Bestandskontrolle
• Vorbereitung der Abrechnung
• Logistische Unterstützung bei Veranstaltungen:

- Vorbereiten der Theken
- Reinigung der Theken und des Equipments
- Einsatz im Service während der Stoßzeiten

Diese Fertigkeiten und Kenntnisse zeichnen Sie aus:
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• körperliche Belastbarkeit
• zeitliche Flexibilität
• Erfahrungen im Bereich der Gastronomie
• Teamfähigkeit, hohe Motivation und Zuverlässigkeit
• verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Gästen und Mit-

arbeitern
• Gesundheitszeugnis
• Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:
• eine facettenreiche Aufgabe im Sinne unseres Publikums
•  eine lockere, aber professionelle Arbeitsatmosphäre im größten

Veranstaltungshaus des Landkreises
•  eine Mischung aus festen und flexiblen Arbeitszeiten mit einem

festen Tag in der Woche

Eine aussagekräftige Kurzbewerbung senden Sie bitte per E-Mail an
info@vogtlandhalle.de. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter selbiger
E-Mail gern zur Verfügung.

Bekanntmachung der in nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse i.S.d. § 40 Abs. 2 Thüringer
Kommunalordnung während der 46. Beratung des
Haupt- und Finanzausschusses (Vergabeaus-
schuss) vom 25.01.2023

Betreff: Vergabe nach VOB – Rathaus und Nebengebäude / Rekonstruk-
tion Rathaus, Los 15.1 Verglasung – Fenster – Thomasstraße - Innenhöfe,
Beschl.-Nr. HFA 386/2023, Beschluss
1.  Der Haupt- und Finanzausschuss (Vergabeausschuss) der Stadt Greiz

vergibt das Los 15.1 Verglasung – Fenster – Thomasstraße – Innenhöfe
an die Firma Schreinerei Riedel, Schlechtsarter Straße 123, 98663 West-
hausen in Höhe von 171.812,20€ (brutto).

2. Die Gründe für die Geheinhaltung entfallen mir der Zuschlagserteilung.
Der Beschluss ist danach öffentlich bekannt zu geben.

Abstimmung zum Beschluss Nr. 386/2023
Beschluss mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt

Betreff: Vergabe nach VOB – Rathaus und Nebengebäude / Rekonstruk-
tion Rathaus, Los 15.2 Verglasung – Fenster – Marktseite, Neuanfertigung,
Restaurierung, Beschl.-Nr. HFA 387/2023, Beschluss
1.  Der Haupt- und Finanzausschuss (Vergabeausschuss) der Stadt Greiz

vergibt das Los 15.2 Verglasung – Fenster – Marktseite, Neuanfertigung,
Restaurierung an die Firma Crottendorfer Tischlerhandwerk GmbH,
Cranzahler Weg 192, 09474 Crottendorf in Höhe von 148.791,06€
(brutto).

2. Die Gründe für die Geheinhaltung entfallen mir der Zuschlagserteilung.
Der Beschluss ist danach öffentlich bekannt zu geben.

Abstimmung zum Beschluss Nr. 387/2023
Beschluss mit 6 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung bestätigt

Lärmkartierung 2022
Wie bereits in den Jahren 2007, 2012 und 2017 hat das Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) auch im Jahr 2022
für alle gemäß § 47c Bundes-Immissionsschutzgesetz in Thüringen betrof-
fenen Gemeinden eine Lärmkartierung durchgeführt. In der Stadt Greiz
wurde der Bereich entlang der B 94 zwischen Silberloch und dem Abzweig
Werdauer Straße kartiert. Eine Übersichtskarte mit dem betreffenden Stra-
ßenabschnitt kann weiter unten eingesehen werden. Es besteht für die
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, im Bauamt der Stadt Greiz, von-
Westernhagen-Platz 5, Zimmer 10 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten oder nach vorheriger Terminabstimmung (Tel.: 703-525), die Ergebnisse
der Lärmkartierung einzusehen und sich erläutern zu lassen. Die detail-
lierten Ergebnisse zu allen betroffenen Gebäuden können auch auf der In-
ternetseite des TLUBN abgefragt werden. Die Lärmkarten sind hier eben-
falls veröffentlicht. Den Link zum Kartendienst des TLUBN und Hinweise
zur Abfrage der Daten, finden sie unter dem Punkt Lärmkartierung 2022
auf der Homepage der Stadt Greiz unter: www.greiz.de/lap

Amtlicher Teil
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Bekanntmachung – Schiedsstelle Greiz

Mit Wirkung vom 17.01.2023 wurde Frau Rita Geier durch den Direktor des Amtsgerichtes Greiz für eine Dauer von fünf Jahren zur Schiedsperson
der Stadt Greiz ernannt. Herr Ralf Jarling ist weiterhin stellvertretende Schiedsperson der Schiedsstelle Greiz.

Sitz der Schiedsstelle Greiz: Rathaus der Stadt Greiz, Marstallstraße 6, Raum 204, 07973 Greiz. Sprechzeit: jeden 1. Montag im Monat von 17:00 Uhr
bis 18:00 Uhr

Spielapparatesteuersatzung der Stadt Greiz, Beschl.-Nr.: 191/2022, Be-
schluss: Der Stadtrat beschließt die beiliegende „Satzung der Stadt Greiz
über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um
Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Greiz (Spielapparatesteuersat-
zung)“.

Abstimmung zum Beschluss-Nr.: 191/2022, anwesende Mitglieder: 27, Ja-
Stimmen: 26, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: --, Der Beschluss ist ange-
nommen.

Wahl der Schiedsperson für die Schiedsstelle Greiz, Beschl.-Nr.: 194/2022,
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Greiz wählt gemäß §§ 2 Abs. 2 und 4 des
Thüringer Schiedsstellengesetzes (ThürSchStG) eine Schiedsperson aus der
Liste von Bewerbern für die Schiedsstelle Greiz.

Folgende Bewerber stehen zur Wahl:
1) Frau Rita Geier, Markt 11, 07973 Greiz

Die Abstimmung erfolgte in geheimer Wahl. Nach der Wahl wurden die
Stimmzettel ausgezählt. Abstimmung zum Beschluss-Nr.: 194/2022, an-
wesende Mitglieder: 27, gültige Stimmen: 24, ungültige Stimmen: 3. Der
Beschluss ist angenommen und Frau Rita Geier wurde somit zur Schieds-
person gewählt.

Feststellung der Jahresrechnung 2021 der Stadt Greiz, Beschl.-Nr.:
195/2022. Beschluss: Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Greiz wird durch
den Stadtrat festgestellt: Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit folgendem
Ergebnis ab:

Verwaltungshaushalt
Einnahmen
        Anordnungssoll 32.616.816,31 €
        Zugang neuer Haushaltseinnahmereste 0,00 €
        Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 €
        Abgang alter Kasseneinnahmereste - 803.291,73 €

        Bereinigte Soll-Einnahmen 33.420.108,04 €

Ausgaben   
        Anordnungssoll 33.401.608,04 €
        Zugang neuer Haushaltsausgabereste 18.500,00 €
        Abgang alter Haushaltsausgabereste 0,00 €
        Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 €

        Bereinigte Soll-Ausgaben 33.420.108,04 €

        Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen
        ./. bereinigte Soll-Ausgaben 0,00 €

Vermögenshaushalt
Einnahmen
        Anordnungssoll 10.023.225,06 €
        Zugang neuer Haushaltseinnahmereste 79.900,00 €
        Abgang alter Haushaltseinnahmereste 348.075,00 €
        Abgang alter Kasseneinnahmereste 691.351,61 €

        Bereinigte Soll-Einnahmen 9.063.698,45 €

Ausgaben
        Anordnungssoll 7.426.502,39 €
        Zugang neuer Haushaltsausgabereste 3.309.194,78 €
        Abgang alter Haushaltsausgabereste 1.671.998,72 €
        Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 €

        Bereinigte Soll-Ausgaben 9.063.698.45 €

        Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen
        ./. bereinigte Soll-Ausgaben 0,00 €

Gesamthaushalt
Einnahmen       
        Anordnungssoll 42.640.041,37 €
        Zugang neuer Haushaltseinnahmereste 79.900,00 €
        Abgang alter Haushaltseinnahmereste 348.075,00 €
        Abgang alter Kasseneinnahmereste - 111.940,12 €

        Bereinigte Soll-Einnahmen 42.483.806,49 €

Ausgaben
        Anordnungssoll 40.828.110,43 €
        Zugang neuer Haushaltsausgabereste 3.327.694,78 €
        Abgang alter Haushaltsausgabereste 1.671.998,72 €
        Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 €

        Bereinigte Soll-Ausgaben 42.483.806,49 €

        Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen
        ./. bereinigte Soll-Ausgaben 0,00 €

Abstimmung zum Beschluss-Nr.: 195/2022, anwesende Mitglieder: 28, Ja-
Stimmen: 28, Nein-Stimmen: --, Enthaltungen: --, Der Beschluss ist ange-
nommen.

Jahresrechnung 2021 der Stadt Greiz – Entlastung, Beschl.-Nr.: 196/2022, 
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Greiz beschließt nach Durchführung der
örtlichen Rechnungsprüfung und der Feststellung der Jahresrechnung
dem Bürgermeister und den Beigeordneten gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 der
ThürKO Entlastung zu erteilen. An der Abstimmung haben der Bürger-
meister Herr Schulze und seine Beigeordneten Herr Zschegner und Frau
Watzek nicht teilgenommen.

Abstimmung zum Beschluss-Nr.: 196/2022, anwesende Mitglieder: 25, Ja-
Stimmen: 25, Nein-Stimmen: --, Enthaltungen: --, Der Beschluss ist ange-
nommen.

Ergänzungssatzung Nr. 03/21 „Am Waldholz“ - Aufhebung des Aufstel-
lungsbeschlusses, Beschl.-Nr.: 199/2022, Beschluss:
1.  Der Beschluss des Stadtrates Beschluss-Nr.: SR-140/2021 vom

29.09.2021, zur Aufstellung der Ergänzungssatzung Nr. 03/21 „Am
Waldholz“ für die Flurstücke 173/1 (teilweise), 176 (teilweise), 177 (teil-
weise), 178 und 179, Flur 2 der Gemarkung Grochlitz entsprechend bei-
liegendem Lageplan, wird aufgehoben.

2. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt bekannt
zu machen.

Abstimmung zum Beschluss-Nr.: 199/2022, anwesende Mitglieder: 28, Ja-
Stimmen: 26, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 1, Der Beschluss ist ange-
nommen.

Bekanntmachung der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse i. S. d. § 40 Abs. 2 Thüringer 
Kommunalordnung während der 20. Sitzung des Greizer Stadtrates vom 07.12.2022
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Aufgrund der §§ 2, 19 Abs. 1 und 21 Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar
2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
17.02.2022 (GVBl. S. 87, 90) sowie der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt Greiz in seiner
Sitzung am 07.12.2022 folgende Satzung über die Erhebung einer Steuer
auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet
der Stadt Greiz (Spielapparatesteuersatzung) beschlossen: 

§ 1          Steuererhebung 

Die Stadt Greiz erhebt als örtliche Aufwandsteuer eine Steuer auf Spielap-
parate und auf den Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten als
örtliche Aufwandsteuer nach den Bestimmungen in dieser Satzung. 

§ 2         Steuergegenstand 

(1)    Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel-,
Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten, soweit sie öffentlich
zugänglich sind. 

(2)   Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen Entgelt gleich
welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis bzw. nur
in eingegrenzten Zeiten betreten werden dürfen. 

(3)   Sportgeräte wie z. B. Billardtische, Dartspielgeräte und Tischfußball
sowie Musikautomaten und Geräte, die nach ihrer Bauart ausschließlich
für die Benutzung durch Kleinkinder bestimmt und geeignet sind, un-
terliegen nicht der Spielapparatesteuer. 

§ 3         Bemessungsgrundlagen 

(1)    Bemessungsgrundlage bei 
1.    a)     Geldspielapparaten (Spielgeräte, bei denen der Gewinn in Geld 

        besteht), die für die Bauartzulassung durch die Physikalisch-
        Technische Bundesanstalt über ein manipulationssicheres Zähl-
        werk verfügen und 
b)    Spielapparaten, die keine Geldspielapparate nach Abs. 1

Buchst. a) sind aber ebenso über ein manipulationssicheres
Zählwerk (Abs. 2) verfügen, 

ist die Bruttokasse (elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhren-
entnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld), 

2.     in allen anderen Spielapparaten, die nicht über ein manipulations-
sicheres Zählwerk verfügen, ist die Anzahl der im Stadtgebiet auf-
gestellten Spielapparate pro angefangenen Kalendermonat. 

(2)   Spielapparate mit manipulationssicherem Zählwerk sind solche, bei
denen eine fortlaufende und lückenlose Ermittlung von Daten, die zur
Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage nötig sind,
durch manipulationssichere Software gewährleistet wird. 

(3)   Verfügt ein Apparat über mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Un-
terhaltungseinrichtungen, die unabhängig voneinander entgeltpflichtig
bespielt werden können, so gilt jede einzelne dieser Einrichtungen als
ein Apparat. 

(4)   Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein
gleichartiger Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat
bei Apparaten 
a)     nach Abs. 1 Nr. 1 für jedes Gerät separat erhoben, 
b)    nach Abs. 1 Nr. 2 mit dem Stückzahlmaßstab als Bemessungsgrund-

lage nur einmal erhoben. 

§ 4          Steuersätze 

(1)    Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat für
Apparate nach 

        1.     § 3 Abs. 1 Nr. 1                                                                                                         
                unabhängig vom Aufstellort                           12 v. H. der Bruttokasse 
        2.     § 3 Abs. 1 Nr. 2 mit dem Stückzahlmaßstab als Bemessungsgrundlage 
                a)     in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen            41,00 Euro; 
                b)    in Gaststätten und sonstigen Aufstellorten               21,00 Euro. 
(2)   Für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten

dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung

des Krieges zum Gegenstand haben, beträgt die Steuer je Apparat und
Kalendermonat unabhängig vom Aufstellort, für solche 

        1.     i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 mit Zählwerk nach 
                § 3 Abs. 2                                                                 20 v. H. der Bruttokasse; 
        2.     i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ohne Zählwerk nach 
                § 3 Abs. 2                                                                                          250,00 Euro. 

Die Voraussetzungen für die Erhebung der erhöhten Steuer sind in je-
dem Fall als gegeben anzusehen, wenn das auf dem Gerät installierte
Spiel von der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) keine Ju-
gendfreigabe nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 Jugendschutzgesetz erhalten hat
oder von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen wurde. 

(3)   Ein angefangener Kalendermonat zählt als ganzer Monat. 

§ 5          Steuerschuldner 

(1)    Steuerschuldner ist derjenige, dem die Einnahmen aus dem aufgestell-
ten Apparat zufließen. 

(2)   Neben dem in Absatz 1 genannten Steuerschuldner haften auch 
a)     der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielapparate aufge-

stellt sind, wenn er für die Gestattung der Aufstellung ein Entgelt
oder einen sonstigen Vorteil erhält. 

b)    der Eigentümer der spielapparatesteuerpflichtigen Spielapparate
im Sinne dieser Satzung. 

(3)   Personen, die nebeneinander die Steuer schulden oder für sie haften,
sind Gesamtschuldner. 

§ 6         Anzeigepflicht 

Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Inbetriebnahme und Außerbetrieb-
nahme von Apparaten nach § 2 Abs. 1 schriftlich unter Angabe des Aufstell-
ortes, der Art des Gerätes, der Gerätenummer, des Zeitpunktes der In- oder
Außerbetriebnahme sowie des Namens und der Anschrift des Aufstellers in-
nerhalb von zwei Wochen dem Steueramt der Stadt Greiz zu melden. 

§ 7         Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

(1)    Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalendermonats, in dem 
a)     ein Apparat nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 aufgestellt wurde. 
b)    beim einem Apparat nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, ein Spieleraufwand be-

trieben wird, um einen Spielvorgang auszulösen. 
(2)   Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats in dem der Ap-

parat außer Betrieb genommen wird. 

§ 8          Steuererklärung und Festsetzung der Steuer 

(1)    Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen.
Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres hat er dem
Steueramt eine Steuererklärung nach dem von der Stadt Greiz vorge-
schriebenem Vordruck für das letzte Kalendervierteljahr einzureichen
(Steueranmeldung). Die Steuererklärung ist vom Steuerschuldner oder
dessen Vertreter zu unterschreiben. Die unbeanstandete Entgegen-
nahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung. 

(2)   Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige
eine Steuererklärung nicht abgibt oder die Steuer abweichend von der
Erklärung festzusetzen ist. Die Steuer kann ggf. durch Schätzung fest-
gesetzt werden. 

(3)   Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steuererklärungen
Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizu-
fügen. Diese haben mindestens Angaben über die Art des Gerätes, die
Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zahlwerkausdruckes,
die elektronisch gezählte Kasse, Röhrenentnahme und -auffüllung so-
wie Fehl- und Falschgeld zu enthalten. Für den folgenden Besteue-
rungszeitraum ist lückenlos an den letzten Auslesezeitpunkt (Tag und
Uhrzeit des Ausdrucks) anzuschließen. 

§ 9         Fälligkeit der Steuer 

(1)    Der Steuerschuldner hat die selbst errechnete Steuer vorbehaltlich ei-
ner Veränderung der Steuerschuld durch die Steuerfestsetzung nach
§ 8 Abs. 2 an die Stadt Greiz zu entrichten. Diese im Wege der Steuer-

Satzung der Stadt Greiz über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld
oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Greiz (Spielapparatesteuersatzung) Vom 02.02.2023
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anmeldung in der Steuererklärung vom Steuerschuldner nach § 8 Abs.
1 selbst errechnete Spielapparatesteuerschuld ist fällig am 20. Tag nach
Ablauf des Kalendervierteljahres für das die Steuer zu errechnen ist. 

(2) Die durch Bescheid festgesetzte Steuer (§ 8 Abs. 2) ist einen Monat nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides zur Zahlung fällig. 

§ 10       Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

Vertreter der Stadt Greiz sind berechtigt, während der üblichen Geschäfts-
und Arbeitszeiten zur Nachprüfung der Steuererklärungen und zur Feststel-
lung von Steuertatbeständen die Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterlagen
einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerkausdrucke zu verlangen. 

§ 11       Zuwiderhandlungen 

(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabehinterziehung mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
1.  der Körperschaft, der die Abgabe zusteht über abgabenrechtlich

erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben
macht oder 

2. die Körperschaft, der die Abgabe zusteht, pflichtwidrig über abga-
berechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt 

und dadurch Abgaben verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht
gerechtfertigte Abgabevorteile erlangt. § 370 Abs. 4, §§ 371 und 376
der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung sind entspre-
chend anzuwenden. Der Versuch ist strafbar. 

(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG und kann mit Geldbuße
bis zu 10.000 Euro belegt werden, wer als Abgabepflichtiger oder bei
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Abgabepflichtigen eine der
in Absatz 1 bezeichneten Taten leichtfertig begeht (leichtfertige Abga-
beverkürzung). § 370 Abs. 4 und § 378 Abs. 3 der Abgabenordnung in
den jeweils geltenden Fassungen sind entsprechend anzuwenden. 

(3)  Ordnungswidrig handelt gemäß § 18 ThürKAG auch und kann mit
Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden, wenn die Handlung nicht
nach Absatz 2 geahndet werden kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder
2.  den Vorschriften zur Sicherung oder Erleichterung der Abgaben-

erhebung, insbesondere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsa-
chen, zur Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur
Kennzeichnung oder Vorlegung von Gegenständen oder zur Erhe-
bung und Abführung von Abgaben zuwiderhandelt 

und es dadurch ermöglicht, eine Abgabe zu verkürzen oder nicht ge-
rechtfertigte Abgabevorteile zu erlangen (Abgabegefährdung). 

§ 12       Gleichstellungsbestimmung 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils für
alle Geschlechter. 

§ 13       Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

(1)  Die Satzung tritt am Ersten des auf die öffentliche Bekanntmachung
folgenden Monats in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spiel-
apparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der
Stadt Greiz vom 13.12.1995 (Amtsblatt der Stadt Greiz Nr. 1 des Jahres
1996 vom 12.01.1996 und Amtsblatt der Stadt Greiz Nr. 07 des Jahres
2003 vom 04.07.2003) in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das
Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Greiz (Spielappa-
ratesteuersatzung) vom 13.12.1995 vom 13.09.2001 (Amtsblatt der Stadt
Greiz Nr. 10 des Jahres 2001 vom 05.10.2001 und Amtsblatt der Stadt
Greiz Nr. 07 des Jahres 2003 vom 04.07.2003) außer Kraft. 

Greiz, den 02.02.2023 
Stadt Greiz 

gez. Schulze 
Bürgermeister - Siegel - 

Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO:  „Ist eine Satzung unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder auf-
grund der ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Greiz (Marstallstraße
6, 07973 Greiz) unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verlet-
zung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese Verletzung gelten machen.“ 

Hinweis nach § 27a ThürVwVfG: Die Spielapparatesteuersatzung der Stadt
Greiz vom 02.02.2023 ist nach den Vorschriften des Thüringer Verwal-
tungsverfahrensgesetzes auf der Internetseite der Stadt Greiz unter:
www.greiz.de/satzungen veröffentlicht. 

§ 1 Geltungsbereich

(1) Für das Parken auf öffentlichen Straßen, We-
gen und Plätzen der Stadt Greiz werden, so-
weit die Parkflächen mit Parkuhren oder
Parkscheinautomaten ausgestattet und als ge-
bührenpflichtig gekennzeichnet sind, Parkge-
bühren erhoben. Digitale Parkscheinsysteme
können als ergänzende Möglichkeit zur Be-
gleichung der Gebührenschuld nach § 1 Satz
1 dieser Verordnung angeboten werden.

§ 2 Parkgebührenzonen

(1) In der Stadt Greiz werden fünf Zonen einge-

richtet, in denen Parkgebühren erhoben
werden können. Die räumliche Geltung der
Parkzonen kann der als Anlage beigefügten
Karte, die Bestandteil dieser Parkgebühren-
ordnung ist, entnommen werden. Die Zonen
umfassen folgende Bereiche und Straßen der
Stadt Greiz:
a) In der Zone I: Altstadtbereich mit den

Straßen Parkgasse, Brückenstraße, Els-
tersteig, Baderei, Burgplatz, Burgstraße,
Kirchplatz, Thomasstraße, Puschkinplatz.

b) In der Zone II: Von-Westernhagen-Platz,
Marienstraße, Friedhofstraße, Sieben-
hitze, Hohe Gasse, Obere und Untere Sil-
berstraße und Aug.-Bebel-Straße bis
Achse Friedrich-Naumann-Straße, incl.

Dr.-Rathenauplatz, Mollbergstraße, Breu-
ningstraße, Weberstraße.

c) In der Zone III: Neustadtbereich linkssei-
tig der Weißen Elster von B.-Bergner-
Straße bis Elsterplatz/Tannendorfbrücke
incl. Bruno-Bergner-Straße, Am Tempel-
wald und Salzweg - Altstadtbereich von
Achse Fr.-Naumann-Straße bis Achse Ge-
nossenschaftsstraße incl. Mollbergstraße,
Adelheidstraße, Weberstraße, Turner-
straße, Lindenstraße, Brauereistraße, Oß-
waldstraße.

d) In der Zone IV: Parkplätze Elsterufer und
Landratsamt/Schlossbrücke.

e) Die Zone V umfasst das Stadtgebiet, das
nicht in die Zone I bis IV eingeordnet ist.

Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Greiz 
(Parkgebührenordnung der Stadt Greiz)

Auf Grund des §6a Abs. 6 und Abs. 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBI. I S. 310,
919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI. I S 3108), und des § 1, Absatz 1, Nr. 2 und 3 der Thüringer Verordnung
zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts vom 13. Februar 2007 (GVBI. S. 11),
zuletzt geändert am 30. August 2021 (GVBI. S. 472) erlässt der Bürgermeister der Stadt Greiz gemäß §§ 3 Abs. 1a Satz 1 und 29 Abs. 2 Nr. 2
Thüringer Gemeinde- Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S.414, 415), die nachstehende Parkgebührenordnung:
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Amtlicher Teil – Ende

Verband für Behinderte Greiz e.V. Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband,

07973 Greiz, Marienstr. 1- 5  Tel. 0 36 61-6 35 88/ Fax 0 36 61- 45 55 98

Veranstaltungsplan März 2023 !!Änderungen vorbehalten!!

s    Montag: Krabbelgruppe - Spiel & Spaß für Babys und Kleinkinder, Wann? 13.03.23, 27.03.23,

09:30 - 11:00 Uhr

s   Dienstag: Bunte Kaffeerunde für Jung und Alt, Wann? 07., 14., 21.03.23, 14:00 – 17:00 Uhr. Am

28.03.23 mit „Geburtstag des Monats“ für unsere Vereinsmitglieder s Behindertenschwimmen

im Greizer Hallenbad, Wann? 07., 14., 21., 28.03.23, 18:00 – 19:00 Uhr

s   Mittwoch: Mehrgenerationen-Treff: Frauentagsfeier mit Kaffeetrinken in der Parkgaststätte

Greiz, Wann? 08.03.23, 14:00 Uhr

s   Donnerstag: Bewegt älter werden - Sportgruppe für Jedermann, Wann? 02., 16., 30.03.23, 16:00

- 17:00 Uhr s Mensch ärgere dich nicht – wir spielen Rommé, Skat & Schach, Wann? 09.,

23.03.23, 14:00 - 16:00 Uhr

Vorankündigung: "Dankeschön" - Busfahrt am 29.04.2023 für unsere Vereinsmitglieder, Wohin?

ins „Meereskunde-Aquarium“ Zella-Mehlis und „Viba Nougat-Welt“ Schmalkalden

Diakonieverein 
Carolinenfeld e.V.

13.03.2023 – „Sterbende
begleiten lernen“ 

Neuer, kostenfreier Vorbereitungskurs

über die Inhalte und Termine des Hospiz-

helfer-Befähigungskurses für zukünftige

ehrenamtliche Hospizbegleiter sowie für

Mitarbeiter der Pflege und der Seelsorge,

Ärzte, Pädagogen und Interessierte in den

Räumen des Ambulanten Hospiz- und Pal-

liativberatungsdienstes (Kirchplatz 3 in

Greiz). 

Tel. 03661/26 17 oder 

0176/24 22 34 83

Am 14.04.2023 findet 19:00 Uhr in der Haard-
schänke Neugernsdorf eine nicht öffentliche
Versammlung der Jagdgenossenschaft
Gommla/Daßlitz statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Beschlussfassung zum Reinertrag

6. Beschlussfassung zur Verwendung nicht
ausgezahlter Pacht

7. Entlastung des Vorstandes und des Kassen-
führers

8. Verschiedenes; Auszahlung Pacht und Jagd-
essen

Anmerkung über die Auszahlung der Pacht: Je-
der Jagdgenosse hat bis ein halbes Jahr nach die-
ser Bekanntgabe Anspruch auf Pachtauszahlung.
Außerhalb der Versammlung nach Anmeldung

bei Frau Richter unter 03661672779. Bei Verhin-
derung kann sich der Jagdgenosse durch seinen
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten
in gerader Linie, durch eine in seinen Dienst stän-
dig beschäftigte Person oder durch einen Voll-
jährigen, der der gleiche Jagdgenossenschaft an-
gehört, vertreten lassen. Bitte entsprechende
Vollmachten vorlegen.

Der Vorstand

Nicht öffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft „Daßlitz/Gommla“

(2) Die Höchstparkdauer der Zonen beträgt in:
Zone I – max. Parkzeit 1 Stunde 
Zone II – max. Parkzeit 2 Stunden 
Zone III – max. Parkzeit 4 Stunden 
Zone IV– max. Parkzeit 5 Stunden 
Zone V – unbegrenzte Parkzeit

(3) Im Rahmen von Großveranstaltungen kön-
nen vorübergehend zusätzliche Parkmög-
lichkeiten mit separater Höchstparkdauer
und Parkgebühr geschaffen werden.

§ 3 Höhe der Parkgebühren

(1) Die Parkgebühren betragen in:
Zone I – 0,60 Euro je 30 Minuten Parkzeit
Zone II – 0,50 Euro je 30 Minuten Parkzeit
Zone III – 0,30 Euro je 30 Minuten Parkzeit
Zone IV– 0,30 Euro je 30 Minuten Parkzeit
Zone V – kostenfrei

(2) Die einmalige Nutzung des Parkplatzes „Els-
terufer“ ist bis maximal 30 Minuten gebüh-
renfrei.

§ 4 Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld entsteht und wird fällig
mit dem Parken eines Fahrzeuges auf der
Parkfläche

- von Montag bis Freitag (außer an gesetzli-
chen Feiertagen des Freistaates Thüringen)
in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr, sowie

- samstags (außer an gesetzlichen Feierta-
gen des Freistaates Thüringen) in der Zeit
von 08:00 bis 12:00 Uhr.

(2) Gebührenschuldner ist, wer ein Fahrzeug
auf der Parkfläche parkt.

(3) Soweit ein gültiger von der unteren Straßen-
verkehrsbehörde ausgestellter Behinderten-
parkausweis (Behindertenparkausweis (aG
oder BI)  oder Behindertenparkausweis    für
besondere Gruppen von Schwerbehinderten)
vorliegt, besteht für die betreffenden Inhaber
eine Befreiung von der Gebührenpflicht ent-
sprechend den Regelungen der StVO.

(4) Fahrzeuge, die den besonderen Ansprüchen
des Gesetzes zur Förderung der Elektromo-
bilität  (EmoG)  entsprechen, sind für die Zeit
des Ladevorganges, längstens jedoch für vier
Stunden, auf entsprechend gekennzeichne-
ten Stellplätzen von der Entrichtung der
Parkgebühr befreit. Der Beginn des Ladevor-
gangs ist mit einer deutlich sichtbaren Park-
scheibe zu belegen.

(5) Eine darüberhinausgehende Parkgebühren-
befreiung aufgrund anderweitiger behörd-
licher oder gesetzlicher Regelungen bleibt
von den Regelungen dieser Gebührenord-
nung unberührt.

§ 5 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung am 15.03.2023 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung zur
Erhebung von Parkgebühren in der Stadt
Greiz (Parkgebührenordnung der Stadt Greiz)
vom 01.11.2022 außer Kraft.

Greiz, den 05.01.2023

gez. Alexander Schulze 
Bürgermeister

Ersatzbekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Thür-
BekVO
Die Karte zur räumlichen Darstellung der Park-
zonen wird im Wege der Ersatzbekanntmachung
durch Auslegung im Raum 401 der Allgemeinen
Ordnungsbehörde, Marienstraße 2, zu den allge-
meinen Dienstzeiten (Montag, Dienstag, Don-
nerstag, Freitag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Dienstag:
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und Donnerstag: 13:30
Uhr - 18:00 Uhr), sowie auf der Internetseite der
Stadt Greiz unter www.greiz.de/satzungen in der
Zeit vom 06. März 2023 bis 14. März 2023 öffent-
lich bekanntgemacht.
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Apothekenbereitschaft

t    04.03.2023, Samstag: Alte Apotheke

Zwötzen, Lange Str. 7, 07551 Gera • Burg-

Apotheke, Lange Str. 15, 07985 Reichen-

bach

t    05.03.2023, Sonntag: Apotheke im Spect-

rum Center, Reichenbacher Str. 105,

07973 Greiz

t    11.03.2023, Samstag: Rosen-Apotheke,

Bruno-Bergner-Str. 6, 07973 Greiz

t    12.03.2023, Sonntag: Brücken-Apotheke

Mario Torsten Müller, Brückenstr. 7/9,

07973 Greiz

t    18.03.2023, Samstag: Brunnen-Apo-

theke, Rudolf-Breitscheid-Platz 2a, 07580

Ronneburg

t    18.03.2023, Samstag: Lieblingsapotheke

Gesundheit am Wasserturm, Zwickauer

Str. 102, 08468 Reichenbach

t    19.03.2023, Sonntag: Apotheke im Leu-

batal, Hauptstr. 28, 07957 Langenwet-

zendorf

t    19.03.2023, Sonntag: Apotheke Lusan,

Saalfelder Str. 16, 07549 Gera

t    25.03.2023, Samstag: Adler-Apotheke,

Am Puschkinplatz 8, 07973 Greiz

t    26.03.2023, Sonntag: Spitzweg-Apotheke,

Gerhart-Hauptmann-Str. 30, 07973 Greiz

Abfallentsorgung

t   Abfallentsorgungstermine
Die Abfallentsorgungstermine sind im Internet un-

ter www.awv-ot.de jederzeit und aktuell abrufbar.

t   Sperrmüll- und Schrottabfuhr
Der Sperrmüll / Schrott wird nur nach Anmeldung

abgeholt. Der Sperrmüll / Schrott muß zum festge-

legten Termin ab 6.00 Uhr zur Abholung bereit-

stehen. Bitte beauftragen Sie uns unter der Ser-

vicenummer Tel. (0365) 8332150  von Montag bis

Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von

8.00 bis 15.00 Uhr oder direkt über die Geschäfts-

stelle Greiz Tel (03661) 478020 oder 478021. Wich-
tiger Hinweis: Hausmüll, lose oder in Kartons oder

Säcken verstaut, wird zur Sperrmüllsammlung

nicht entsorgt. Ebenso werden Autoersatzteile und

Baumaterialien nicht mitgenommen. Sie können

kostenpflichtig auf den Recyclinghof  abgegeben

werden. Der Verursacher kann zur Anzeige ge-

bracht werden und haftet für die Entsorgung.

t   Schadstoffmobil
Das Schadstoffmobil steht zu folgenden Zeiten

auf den Recyclinghöfen: EDR Entsorgungs-,
Dienstleistungs- und Recycling GmbH., An der Gol-

denen Aue 2a, 07973 Greiz - Dölau, Tel. (03661)

674133  jeden ersten Dienstag im Monat von 15.00

bis 17.00 Uhr. Containerdienst Steudel, Untergroch-

litzer Straße 4, Tel. (03661)63253  jeden ersten Don-

nerstag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr.

KITA Freundschaft

Besuch hinter den Kulissen …
Die Schulanfänger der Kita „Freundschaft“ lernen während ihres Projektes „Meine Stadt Greiz“ viele
verschiedene Einrichtungen und Gebäude der Stadt kennen. Am Mittwoch, den 15.02.2023 waren
wir zu Besuch in der Vogtlandhalle Greiz und schauten hinter die Kulissen. Ob auf der Bühne, im
Orchestergraben, im Ballettsaal mit den großen Spiegeln oder im Raum der Ton- und Lichttechnik,
überall gab es für uns ungeahnte Einblicke. Besonders interessant fanden die Kinder die beeindru-
ckende  Sprinkleranlage des Hauses. Ein herzliches Dankeschön an Frau Staege und ihr Team, sowie
an Herrn Jörg Flessa, für die geheimnisvolle, spannende und kindgerecht gestaltete Führung durch
die Vogtlandhalle Greiz. Katrin Hammon im Namen des Teams und der Kinder  der Kita „Freundschaft“

Erfolgreich zum Landeswettbewerb delegiert
Anders als im letzten Jahr konnte der diesjährige Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wieder
„normal“ stattfinden. In Weimar wurde der Ostthüringer Regionalwettbewerb vom 27.-29. Januar
ausgetragen. 11 Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule nahmen in den Wertungen Klavier,
Gesang und Holzbläser-Kammermusik teil. Überaus erfreulich – das Blockflöten-Quartett, das Sa-
xophon-Duo als auch eine der beiden Sängerinnen wurden zum Landeswettbewerb, der in diesem
Jahr in Greiz stattfindet, delegiert. Alle Greizer Starterinnen und Starter erkämpften sich erste
Preise. Im März folgen die nächsten Abteilungskonzerte, bereits am Samstag, den 4.3., sind dann
um 10.30 Uhr Eindrücke aus der Welt der Tasteninstrumente sowie des Gesanges zu hören. Am 11.
3., ebenfalls um 10.30 Uhr, stellen sich Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte der Abteilung
Zupfinstrumente vor. Beide Veranstaltungen finden im Weißen Saal des Unteren Schlosses Greiz
statt.  Die zum Thüringer Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ delegierten Musikerinnen und
Musiker stellen sich am Dienstag, den 14.3., noch einmal um 19.30 Uhr im Saal der Musikschule
vor. Eine quasi letzte Bewährungsprobe vor dem dann am Wochenende darauf in Greiz ausgetra-
genen Landesfinale. Die Wertungen finden dann sowohl im Weißen Saal des Unteren Schlosses, in
der Vogtlandhalle als auch in der Aula des Ulf-Merbold-Gymnasiums statt. Der Wettbewerb ist
öffentlich, Unterstützung für die Greizer Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch ein hoffentlich
starkes Greizer Publikum ist zu wünschen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Musikschule mit ihren Lehrkräften: Dietmar Störr, Robin Degel,
Finn Strobel (beide Saxophon),  Judith Amler, Lena Kanis (beide Gesang), Markus Dietzsch, Gretel Töpfer, 
Jael Roth(Klavier), Erik Stöltzner, Jasmin Kanis, Wilhelmine Bauch, Nelly Thomas (alle Blockflöte), Suna-
Soley Penkava, Greta Biernoth (beide Klavier). Foto: KMS
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Bäderkomplex Aubachtal 
Werdauer Str. 1, 07973 Greiz, 

Tel.: 03661/2264, Fax:  03661/455574

Schwimmhalle
öffentlicher Badebetrieb

Montag: 06:00 – 07:30

14:00 –  19:30

Dienstag:             06:00 – 07:30  

14:00 –  18:00

Mittwoch:          12:00  – 16:30 1)

19:15   –  20:45  

Donnerstag:       11:30  – 16:00

Freitag:                 15:00  – 21:30

Samstag:              13:00  – 16:30

Sonntag:              08:00 – 16:00

Seniorenschwimmen

Montag:               12:00  –  14:00

Dienstag:             12:00  –  14:00

Freitag:   12:00  –  14:00

Sauna
Montag:               10:00 –  21:30

Dienstag:             10:00 –  21:30

Mittwoch:          10:30  –  20:45 -Nur Frauen-

Donnerstag:       11:00  –  20:00

Freitag:  10:00 –  21:30

Samstag:              11:00  –  16:30

Sonntag:              08:00 –  16:00

1) Geänderte Öffnungszeiten

Filmclub „Casino“ Greiz e.V. im Kino UT 99 Greiz 

Spielplan März 2023

Neu/Neu/Neu  -  ab März bieten wir auf vielfachen Wunsch 
schon eine 15.00 Uhr-Vorstellung an 

Mittwoch, 22. März 2023,  15.00 / 17.00 u. 20.00 Uhr im Greizer Kino UT 99 – Filmclub „Casino“ 
Greiz e.V. und Kino UT 99 zeigen in der Reihe „Der besondere Film“: Publikumswunsch! „Die 
Insel der Zitronenblüten“. Spanische Romanverfilmung über zwei Schwestern, die dank eines mys-
teriösen Erbes nach langer Zeit wieder zueinander finden. Vor langer Zeit haben sich die Schwestern 
voneinander entfremdet. Die Beiden wuchsen gemeinsam auf Mallorca auf und verbrachten eine 
idyllische  Kindheit. Doch während Anna die Insel nie verlassen hat, reiste Marina als Ärztin um 
die Welt. Als eine unbekannte Inselbewohnerin den Schwestern ihre Bäckerei vermacht, muss 
Marina zurückkehren. Anna, die tief in Schulden steckt und zudem ihren untreuen Ehemann los-
werden will, beschließt das geerbte Anwesen zu verkaufen. Und auch Marina will einen Neuanfang 
– aber anders. Trotz des holprigen Starts kommen sich die Schwestern wieder näher. Es beginnt ein 
Sommer voller Erinnerungen und dem Duft von Zitronenblüten. „Einer der charmantesten und 
anrührendsten Filme des Jahres“ (Film Festival Cologne) Regie: Benito Zambrano / Spanien/Luxemburg 
2022 / 121 Min. / ab 12 Jahre

Voranzeige: 
Publikumswunsch! Mittwoch, 19. April 2023, 15.00 / 17.00  u. 20.00 Uhr im Greizer Kino UT 99 –
Filmclub „Casino“ Greiz e.V. und Kino UT 99 zeigen in der Reihe „Der besondere Film“ – „Maria 
träumt – oder die Kunst des Neuanfanges“. Die Komödie eroberte die Zuschauerherzen im Sturm 
und zelebriert den vielleicht magischsten Filmkuss der Liebskomödien-Geschichte. Regie: Lauriane 
Escaffre, Yvonnick Muller / Frankreich 2022 / 92 Min. / ab 6 Jahre. Änderungen vorbehalten!



Vogtlandhalle Greiz, Carolinenstraße 15, 07973 Greiz, Telefon: 03661 62880, E-Mail: info@vogtland-
halle.de, Leiterin: Melanie Staege, Kassenöffnungszeiten: Montag - Dienstag 09:00 - 18:00 Uhr, Mittwoch,
geschlossen, Donnerstag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr, Samstag 09:00 -12:00 Uhr

Tanzende Schatten und malerische Küstenlandschaften – die kommenden
Wochen bieten zahlreiche kulturelle Leckerbissen

Samstag, 01.04.2023, um 20:00 Uhr 
in der Vogtlandhalle Greiz

Moving Shadows - Ein Schattenthea-
ter, das alles in den Schatten stellt!

Acht Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik. Mehr braucht es
nicht für eine traumhafte Reise. Mit filigranen Bildern umgarnen die Ar-
tisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum und nehmen uns mit in un-
sere menschliche Entstehungsgeschichte, die Höhepunkte der modernen
Musik oder in das Höher, Schneller und Weiter des Sports. Die Moving
Shadows kreieren mit erstaunlicher Präzision und verblüffender Leichtig-
keit, parallel zur saalfüllenden Musik, einen poesievollen Bilderreigen aus
fließenden Körpern. Hinter der Leinwand verschmelzen die Darsteller zu
Landschaften, Tieren und Gebäuden, vor der Leinwand verzaubern die
Schatten ihr Publikum. Das virtuose Formenspiel entführt in eine wun-
derbare Welt und trifft mitten ins Herz.

Nach ihrem Sieg beim französischen Supertalent haben die Mobilés mit
ihren Moving Shadows das Publikum weltweit begeistert. Jetzt kommen
sie mit neuen Abenteuern aus der Schattenwelt nach Greiz. Schwarz, Weiß
und in Farbe – Moving Shadows wissen zu begeistern

Sonntag, 12.03.2023, um 16:00 Uhr
in der Vogtlandhalle Greiz

Diavortrag Schottland - Weite Horizonte
Europas Vorposten im Nordwesten zeigt sich als Land der Kontraste. Gran-
diose Naturlandschaften treffen auf die ungleichen Metropolen Glasgow
und Edinburgh, keltische Wurzeln mischen sich mit der Moderne, Avant-
gardearchitektur verblasst neben prähistorischen Steinkreisen, wo schon
Feuer brannten, als die Pyramiden von Gizeh noch nicht standen. Theodor
Fontane, Robert Louis Stevenson, Sir Walter Scott und Robert Burns haben
es bedichtet, das Land der Dudelsäcke und fliegenden Baumstämme.
Kommt mit in ein Land, in dem Adrian Shine seit 30 Jahren nach den Ge-
heimnissen des Loch Ness und seiner langhalsigen Bewohner forscht.

Zu Castles und mystischen Stätten, schroffen Bergen und Leuchttürmen
in weiten Küstenlandschaften führt diese live präsentierte Multivision.
Geprägt wird sie durch zahlreiche Literaturzitate und die Porträts von his-
torischen und heute lebenden Schotten. Lasst euch verzaubern, von Hart-
mut Krinitz, der mehr als drei Jahre in Schottland verbracht und porträtiert
hat, um das „Land der weiten Horizonte“ zu verschiedenen Jahreszeiten
und aus den unterschiedlichsten Perspektiven abzulichten.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (info@vogtlandhalle.de | Tel.: 03661 62880 ) oder in der Tourist- Information
Greiz (tourismus@greiz.de | Tel.: 03661 703-293) sowie bei Eventim.de.

Veranstaltungen 1703/2023 | 04. März 202331. Jahrgang



Stadt- und Kreisbibliothek Greiz, Kirchplatz 4, 07973 Greiz, Telefon: 03661 – 703 425 und 703 426, E-Mail:
bibliothek@greiz.de, Leiterin: Carolin Beutler, Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
10.00 – 18.00 Uhr

Stadt- und Kreisbibliothek

Dig, Dag und Digedag – drei Kobolde – tauchten
erstmals 1955 auf    dem Titelblatt der MOSAIK
auf, der einzigen, durchgängigen Comic- Reihe,
die in der DDR erschienen ist. Von nun an sollten
die Digedags treue Begleiter von Generationen
im Osten Deutschlands werden. Denn sie streif-
ten mit ihnen durch Raum und Zeit – besuchten
das alte Rom und ferne Galaxien, das Mittelalter
ebenso wie den Wilden Westen – und ließen da-
mit die muffige, enge DDR ebenso weit hinter
sich wie auch deren staatlich gelenkte Presse-
zensur. Der Mann, der dies fertigbrachte, war al-
len nur unter dem Pseudonym Hannes Hegen
bekannt – eigentlich hieß er Johannes Hegen-
barth und stammte aus einer Glasmacher- und
Künstlerfamilie in Böhmen. Kulturhistoriker
Professor Bernd Lindner, der Hegenbarth per-
sönlich kennenlernte, intensive Gespräche mit
ihm führte und bereits eine Biografie über ihn
verfasste, erklärt das Phänomen MOSAIK und
seinen Schöpfer.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung Erfurt. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Ein-
tritt ist frei! Foto: Bernd Schulze

Die Bibliothek Greiz lädt ein: Donnerstag, 9. März 2023, 18.30 Uhr, Kirchplatz 4, Greiz

„Das Mosaik von Hannes Hegen – Comic in der DDR“
Lesung und Gespräch mit Professor Bernd Lindner

Die Bibliothek Greiz lädt ein:

Donnerstag, 23.03.23, 9.00 Uhr und 11.00 Uhr, Vogtlandhalle:
Kinderbuchautor Fabian Lenk mit seiner Buchreihe
„Gefangen in der Welt der Würfel“ – 
Abenteuer im Minecraft- Universum

Lesung für die Kinder der 4. Klassen der Greizer Grundschulen. Seit über 20 Jahren publiziert

der Journalist und Autor Fabian Lenk spannende Kinder- und Jugendbücher mit riesigem Erfolg

– „Die Zeitdetektive“ oder „1000 Gefahren“ sind einer großen Fangemeinde bekannt. 

In seinen über 150 Lesungen im Jahr begeistert er Kinder immer wieder für seine Geschichten

und das Lesen überhaupt. Foto: privat

Zum 32. Mal wird vom 17. bis 19.
März der Landeswettbewerb Ju-
gend musiziert in Thüringen,
veranstaltet durch den Landes-
musikrat Thüringen e.V.,  statt-
finden. Kandidatinnen und Kan-
didaten aus ganz Thüringen im
Alter von 11 bis 21 Jahren wer-
den daran teilnehmen und ihr
Talent unter Beweis stellen. Aus-
tragungsorte werden in Greiz die
Vogtlandhalle, der „Weiße Saal“
des Unteren Schlosses und das Ulf-Merbold-
Gymnasium sein. Der Wettbewerb beinhaltet in
diesem Jahr Solowertungen in Klavier, Harfe,
Gesang, Gitarre (Pop) und Drum-Set (Pop), sowie
Ensemblewertungen der Akkordeon-Kammer-
musik, Kammermusik für Streichinstrumente,

Kammermusik für Blasinstrumente und Kam-
mermusik für gemischte Ensembles. Die Wer-
tungsspiele aller Wertungsorte und die abendli-
chen Abschlussveranstaltungen in der
Vogtlandhalle sind öffentlich zugänglich und
und für interessierte Besucher kostenfrei.

Jugend musiziert ist als nach-
haltiges musikalisches Förder-
programm für musikalisch ta-
lentierte Kinder und
Jugendliche seit 60 Jahren bun-
desweit erfolgreich. Der Wett-
bewerb wird durch die Thürin-
ger Staatskanzlei ermöglicht
und durch die Sparkassen-Fi-
nanzgruppe Hessen-Thüringen
unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.lmrthueringen.de/projekte/

jugend-musiziert/jugend-musiziert.php

32. Landeswettbewerb Jugend Musiziert Thüringen vom 17. - 19. März 2023 in Greiz
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Tourist-Information

Tourist-Information Greiz, Burgplatz 12 / Unteres Schloss, 07973 Greiz, Servicetelefon: 03661 – 703293
oder 689815, Verwaltung: 03661 – 703292, E-Mail: tourismus@greiz.de, Leiterin: Corinna Zill, Öffnungszeiten:
Oktober – März: Dienstag – Freitag von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Samstag – Sonntag von 10.00 Uhr bis
16.00 Uhr • April – September: Dienstag – Freitag von 09.00 Uhr bis  17.00 Uhr, Samstag, Sonntag von
10.00 Uhr bis  17.00 Uhr, montags geschlossen; Oster- und Pfingstmontag geöffnet

s   Freitag, 24.03.2023, 14.00 Uhr, ab „Alte Wache“: Bildhaus zur Weid-
mannsruh. 1 Stunde Aufenthalt in Bildhaus, hier Möglichkeit zum Kaf-
feetrinken oder Freizeit. Rückkunft: 17.00 Uhr.

s   Dienstag, 28.03.2023, 14.00 Uhr, ab „Alte Wache“: Frühlingsfahrt ins
Blaue (Überraschungstour). Rundfahrt durch das schöne Vogtland, un-
terwegs Zwischenstopp in einer Gaststätte mit Möglichkeit zum Kaf-
feetrinken (Selbstzahler). Rückkunft: 17.00 Uhr.

s   Freitag, 07.04.2023, 13.00 Uhr, ab „Alte Wache“: Sonderfahrt entlang
des Thüringer Osterpfades mit Kaffeetrinken. Einkehr im „Ostercafé“
in Berga (inkl. Eintrittsgebühr, ca. 1 Stunde Aufenthalt), Kaffeetrinken

(Selbstzahler). Rückkunft: 17.30 Uhr.

s   Sonntag, 09.04.2023, 13.00 Uhr, ab „Alte Wache“: Sonderfahrt entlang
des Thüringer Osterpfades mit Kaffeetrinken. Einkehr im „Ostercafé“
in Berga (inkl. Eintrittsgebühr, ca. 1 Stunde Aufenthalt), Kaffeetrinken
(Selbstzahler). Rückkunft: 17.30 Uhr.

s   Sonntag, 16.04.2023, 14.00 Uhr, ab „Alte Wache“: Kuhberg mit Kaffee-
trinken. Aufenthalt auf dem Kuhberg ca. 1 Stunde, Kaffeetrinken
(Selbstzahler). Rückkunft: 17.00 Uhr.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten! Stand: 09.02.2023

Ostern in den Höfen - 4. Ostermarkt 
in den Höfen des Unteren Schlosses
Greiz am Palmsonntag, 02. April 2023 

Zum 4. Mal werden sich am
Palmsonntag, den 2. April 2023,
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 17.00
Uhr, die Höfe des Unteren Schlos-
ses Greiz und der Kirchplatz im
österlichen Gewand zeigen. Mit
dem 4. Ostermarkt und der offi-
ziellen Eröffnung des Osterbrun-
nens am Röhrenbrunnen um
14.30 Uhr begrüßen wir den
Frühling und stimmen uns auf

die Osterzeit in Greiz ein. Zahlreiche Händler konnten wir gewinnen, wel-
che in den Höfen des ehemaligen Residenzschlosses und auf dem Kirchplatz
ihre Produkte rund um das Osterfest zum Kauf anbieten. Österliche Deko-
rationen und Handarbeiten, filigraner Schmuck, Textilostereier, Honig, Filz-
arbeiten und –dekorationen, Seifen und Badezusätze, Glückwunschkarten,
Eierlikör, Ostereier, Keramik- und Holzwaren sowie Blumenschmuck wer-
den zum Angebot gehören. Der mit mehr als 2.000 Ostereiern geschmückte
Brunnen, alle in textiler Gestaltung, wird wieder ein beliebter Fotopunkt
in der Stadt und ein begehrtes Ausflugsziel für alle Reisenden entlang des
„Osterpfades Vogtland“ sein. Der Eintritt zum Ostermarkt ist wie in jedem
Jahr kostenfrei. Wer sich gern noch weiter auf das Osterfest einstimmen
möchte, sollte am 2. April die Gelegenheit nutzen und den Kreativmarkt
im 10aRium, in der Friedrich-Naumann-Straße 10, besuchen. Ab 10.00 Uhr
stehen dort Selbstgemachtes aus den Bereichen Floristik, Deko, Kleidung,
Schmuck und Accessoires zum Verkauf. Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt. 

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

Anwohner-Information – Kirchplatz / Dr.-Scheube-Straße – 
4. Ostermarkt am 02. April 2023
Unter dem Motto „Ostern in den Höfen“ wird in diesem Jahr, am Sonntag, 02. April 2023, der 4. Ostermarkt in den Höfen des Unteren Schlosses,
auf dem Kirchplatz und in den Räumen der Tourist-Information Greiz, von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, stattfinden. Im Rahmen dieses Marktes wird
um 14.30 Uhr der Greizer Osterbrunnen mit einer kleinen Festveranstaltung (ca. ¾ Stunde) offiziell eröffnet. Bitte haben Sie Verständnis, dass es
am 02. April 2023 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu einer Sperrung des Kirchplatzes / Dr.-Scheube-Straße sowie zu Einschränkungen
kommen kann. Alle Anwohner sind ganz herzlich zum Ostermarkt und zur Eröffnung des Osterbrunnens eingeladen.

Für Rückfragen steht das Team der Tourist-Information Greiz, Tel. 03661 – 703293 oder 689815, gern zur Verfügung.

Zölli-Express – Fahrplan der öffentlichen Touren – März & April 2023 
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Museum Oberes Schloss Greiz: Oberes Schloss
Greiz, Haus Nr. 7, Eingang im oberen Schlosshof,
Kontakt: Unteres Schloss / Burgplatz 12, 07973
Greiz, Telefon: 03661 – 703411, E-Mail:
museum@greiz.de, Leiter: Rainer Koch, Öffnungs-
zeiten: Oktober – März: Di – So 10.00 Uhr – 16.00
Uhr, April – September:  Di – So 10.00 Uhr – 17.00
Uhr montags geschlossen; Oster- und Pfingst-
montag geöffnet, Schließtage 24./25./31.12. und
01.01. 

„Vom Land der Vögte zum Fürstentum Reuß äl-
terer Linie“ mit 3-D-Film: Die Dauerausstellung
lädt zu einer erlebnisreichen Zeitreise durch die
Reußische und Greizer Geschichte ein. Die Ro-
manische Doppelkapelle : Zu den herausragenden
Besonderheiten des Oberen Schlosses gehört die
Romanische Doppelkapelle aus dem 12. Jahrhun-
dert. Sie bildet einen bauhistorischen Beleg für
die Bedeutung der mittelalterlichen Burganlage
zu Greiz im ausgehenden 12. Jahrhundert.

1. April 2023 – 30. April 2023 – DER HOLZFLÜS-
TERER DANIEL FUCHS. Der aus Greiz stam-
mende Künstler Daniel Fuchs hat ein scheinbar
einfaches, aber in Wirklichkeit höchst kompli-
ziertes und komplexes Verfahren entwickelt, mit
dem er Holzplatten in filigrane Reliefs verwan-
delt. Er verwendet nur die deutsche Holzart,
Fichte, die in seiner thüringischen Heimat und
in seiner bayrischen Wahlheimat zu Tausenden
wächst. Mit Dekupiersäge schafft er enge, feine
Kurven aus der schlichten Fichte und verfärbt
sie mit Pigmenten, den ältesten Kunstfarben der
Welt, die aus den farbgebenden Substanzen von
lebenden Organismen gewonnen werden und
unlöslich sind. Seine aus der Holzfläche heraus-
gearbeiteten und hervorgezauberten Bildwerke
scheinen sich vor dem Auge des Betrachters zu
bewegen, sie werden lebendig, sie nähern sich,
umarmen einander, fallen wellenartig überei-
nander her. Seine Technik beschreibt die Kunst-
kritikerin Barbara Szymanski so: „Zunächst sägt
er in eine Fichtenholzplatte Kreise oder Ovale
und dann innerhalb dieser viele immer kleiner
werdende Kreise und Ovale. Am Schluss packt
er den innersten, um ihn zu einer Figur hochzu-
ziehen.“

In den Entstehungsprozess seiner eigenen Holz-
bildnerei sind viele seiner persönlichen, oft be-
drängenden und quälenden Lebenserfahrungen
mit eingeflossen. Sie haben in seinen Werken
nach langer Suche und fast selbstquälerischer
Arbeit an sich selber ihren kongenialen Aus-
druck gefunden. Seine Arbeiten sind einfach und
kompliziert zugleich. Das Paradebeispiel für diese
beiden Pole ist sein zweimal einen Meter mes-
sendes Reliefbild mit dem Titel „Fibonacci“, be-
nannt nach dem mittelalterlichen Mathematiker
gleichen Namens. Die Fibonacci-Reihe ist eine
Folge natürlicher Zahlen, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Goldenem Schnitt ste-
hen.

In der Natur stellt sie eine Grundform für das
Wachstum von Pflanzen und Tieren dar und er-

scheint in vielerlei Formen, sei es bei Palmen, Ko-
rallen oder Schnecken. Der Tüftler Daniel Fuchs
dürfte vermutlich einer der ersten Künstler der
Moderne sein, der mit seiner ausgefeilten Tech-
nik einer „Fibonacci-Schnecke“ filigrane Gestalt
verleiht. Gleichzeitig drängt es ihn zurück zu den
eigenen Wurzeln. Auf dem Kalvarienberg bei
Bad Tölz, der Pilgerstätte, an der die Gläubigen
den Leidensweg Christi nachvollziehen, hat er
eine verwitterte Wurzel gefunden. Sie war klein,
faszinierte ihn aber wegen ihrer rätselhaften
Strukturen. Die feinsinnige, um nicht zu sagen
zärtliche Arbeit „Triptychon“ versteht der Künst-
ler als eine Widerspiegelung seiner Kindheitser-
fahrungen. Er nimmt gleichsam Schneckengestalt
an, zeigt zur Rechten die weibliche und zur Lin-
ken die männliche Seite seiner Existenz und sym-
bolisiert im Mittelteil die ideale Vereinigung bei-
der Pole. Nicht zu fassen ist der Arbeitsaufwand,
den der Künstler in seine Meisterwerke gesteckt
hat. Zu jedem Werk vermerkt er, wie viele Stun-
den und wie viele Sägeschnitte er bis zur Vollen-
dung gebraucht hat. Bei der „Fibonacci“-Kompo-
sition waren es rund 750 Arbeitsstunden und
5000 Sägeschnitte, die weniger als zwei Millime-
ter „dick“ waren.

Museum Unteres Schloss Greiz: Unteres Schloss,
Burgplatz 12, 07973 Greiz, Telefon: 03661 –
703411, E-Mail:  museum@greiz.de, Leiter: Rainer
Koch, Öffnungszeiten: Oktober – März: Di – So
10.00 Uhr – 16.00 Uhr, April – September: Di – So
10.00 Uhr – 17.00 Uhr, montags geschlossen; Os-
ter- und Pfingstmontag geöffnet, Schließtage
24./25./31.12. und 01.01. 

Erleben Sie im Museum im Unteren Schloss die
Fortsetzung der Ausstellung „Vom Land der
Vögte zum Fürstentum Reuß älterer Linie“ in
den authentischen Räumen aus dem 19. Jahr-
hundert

Ab 12. März 2023 – BIER – HOPFEN UND MALZ,
GOTT ERHALT‘S. Die Tradition des Bierbrauens
in Greiz. Greiz hatte drei Brauereien: die Feld-
schlösschenbrauerei, die Göltzschtalbrauerei und
die Vereinsbrauerei. Die Vereinsbrauerei über-
dauerte den Wandel in der Geschichte. Die Son-
derausstellung folgt der Kulturgeschichte des Bie-
res, illustriert das Handwerk des Brauens, erörtert
die heilsame Wirkung des Hopfens, folgt der Ge-
fahr des Malzens und stellt die Firmengeschich-
ten der Greizer Brauereien, besonders die der
Vereinsbrauerei Greiz, dar. Das Biertrinken wird
als rituelle Handlung, Bezug nehmend auf die
Schleifkannen der Greizer Zünfte, vorgestellt, so-
wie als  volksnahes Alltagsritual im Wandel der
Zeit präsentiert. Nicht zuletzt werden auch einige
gastronomische Einrichtungen von Greiz thema-
tisiert, die unsere schöne Stadt in den letzten 150
Jahren mit ihrem geselligen Ambiente prägten
und in unserer Stadtgeschichte als Veranstal-
tungsort für Politik und Kultur galten.

Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz,
Sommerpalais im Greizer Park, 07973 Greiz, Telefon:
03661 – 70 58-0, E-Mail: info@sommerpalais-greiz.de,
Leiter/Direktor: Dr. Ulf Häder, Öffnungszeiten: April
– September: Di – So 10.00 Uhr – 17.00 Uhr, Oktober
– März: Di – So 10.00 Uhr – 16.00 Uhr, montags ge-
schlossen; Oster- und Pfingstmontag geöffnet,
24./25./31.12. und 01.01. geschlossen

Joshua Reynolds und das Bild des englischen
Adels. Zum 300. Geburtstag des Künstlers
18. März bis 3. September (Beletage)
Der englische Maler Joshua Reynolds (1723-1792)
war wohl der beliebteste Porträtist des englischen
Adels im 18. Jahrhundert. Seine Bildnisse waren
so berühmt, dass sie meist schon kurz nach der
Vollendung gestochen und in graphischen Re-

produktionen vertrie-
ben wurden.

Valentine Green nach
Joshua Reynolds, Bild-
nis Sir Joshua Reynolds,
Schabkunst, 1780,
Staatliche Bücher- und
Kupferstichsammlung
Greiz

14. Januar 2023 bis 16. April 2023 (Kabinett)
Lehmanns Linse – Atelier und Cartoon
Der sächsische Karikaturensammler Matthias
Lehmann hat in den vergangenen Jahren viele
Zeichnerinnen und Zeichner besucht und diese
in ihren Ateliers fotografiert hat. 15 dieser Fotos
wurden für die Ausstellung mit je einem Werk
aus dem Sammlungsbestand des SATIRICUMs
kombiniert. Dadurch erfahren die Gäste, wie die
nach Namen und Werken bekannten Künstler
aussehen und an welchem Arbeitsplatz die un-
terhaltsamen Bildfindungen entstanden sind -
Person, Schreibtisch, Werk.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!
Stand: 19.02.2023
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Donnerstag, 2. März 2023 s 17.30 Uhr, Sommer-
palais im Fürstlich Greizer Park, Rainer Schade –
Letzte Abendführung durch die am 5. März en-
dende Ausstellung s 19.30 Uhr, Alte Schule
Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Samstag, 4. März 2023 s 10.30 Uhr, Unteres
Schloss Greiz, Kreismusikschule Bernhard 
Stavenhagen Gesang trifft Tasten, Abteilungs-
konzert zum Schnuppern s 14.30 Uhr, Sommer-
palais im Fürstlich Greizer Park, Beinahe-Ab-
schlussführung durch die am 5. März endende
Rainer-Schade-Ausstellung s 16.00 Uhr, Vogt-
landhalle Greiz, Carolinenstraße 15, Rudy Gio-
vannini "Solokonzert 2023"

Dienstag, 7. März 2023 s 12.30 Uhr, Sommerpa-
lais im Fürstlich Greizer Park, Lehmanns Linse –
Rundgang durch die Kabinettausstellung, Kurz-
führung zur Mittagspause s 18.00 Uhr, Alte
Schule Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Donnerstag, 9. März 2023 s 18.30 Uhr Stadt-
und Kreisbibliothek Greiz, Kirchplatz 4, „Das Mo-
saik von Hannes Hegen – Comic in der DDR“ Le-
sung und Gespräch mit Professor Bernd Lindner
s 19.30 Uhr, Alte Schule Sachswitz, Tanzkurs
Tango Argentino

Samstag, 11. März 2023 s 10.30 Uhr, Unteres
Schloss Greiz, Kreismusikschule Bernhard Sta-
venhagen „Frisch gezupft“ Abteilungskonzert
zum Schnuppern

Dienstag, 14. März 2023 s 09.30 Uhr, Wander-
parkplatz Alte Papierfabrik Greiz, Genusstouren
im Vogtland zu Fuß mit Zölle - Reisen und Clau-
dia, Köhlersteig-Runde

Dienstag, 14. März 2023 s 18.00 Uhr, Alte Schule
Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Freitag, 17. März 2023 s 12.00 Uhr, Vogtland-
halle Greiz, Carolinenstraße 15, 32. Thüringer
Landeswettbewerb - Jugend musiziert 2023

Samstag, 18. März 2023 s 09.00 Uhr, Vogtland-
halle Greiz, Carolinenstraße 15, 32. Thüringer
Landeswettbewerb - Jugend musiziert 2023 s
14.00 Uhr, Tourist-Information, Unteres Schloss,
Burgplatz 12, Stadtführung Greiz - fürstlich vogt-
ländisch

Sonntag, 19. März 2023 s 09.00 Uhr, Vogtland-
halle Greiz, Carolinenstraße 15, 32. Thüringer
Landeswettbewerb - Jugend musiziert 2023

Dienstag, 21. März 2023 s 18.00 Uhr, Alte Schule
Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Donnerstag, 23. März 2023 s 19.30 Uhr, Alte
Schule Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Freitag, 24. März 2023 s 14.00 Uhr, Alte Wache
Greiz, Zölli-Express, Tour nach Bildhaus zur
Weidmannsruh s 18.00 Uhr, Vogtlandhalle
Greiz, Carolinenstraße 15, Jahresempfang des
Landkreises Greiz

Samstag, 25. März 2023 s 14.00 Uhr, Tourist-In-
formation, Unteres Schloss, Burgplatz 12, Geführter
Rundgang durch den Fürstlich Greizer Park, Rund-
gang durch einen der schönsten Landschaftsparks
Europas s 19.00 Uhr, Vogtlandhalle Greiz, Caroli-
nenstraße 15, Absolvententreffen Greizer Abituri-
enten und Lehrer, Ein Wiedersehen

Dienstag, 28. März 2023 s 14.00 Uhr, Alte Wa-
che Greiz, Zölli-Express – Überraschungstour,
Frühlingsfahrt ins Blaue s 18.00 Uhr, Alte
Schule Sachswitz, Tanzkurs Tango Argentino

Donnerstag, 30. März 2023 s 14.00 Uhr, Tou-
rist-Information, Unteres Schloss, Burgplatz 12,
Geführter Rundgang durch den Fürstlich Greizer
Park, Heute ist "Mache einen Spaziergang im
Park Tag" s 19.30 Uhr, Alte Schule Sachswitz,
Tanzkurs Tango Argentino

April 2023

Samstag, 1. April 2023 s 14.00 Uhr, Tourist-In-
formation, Unteres Schloss, Burgplatz 12, Klassi-
zismus, Gründerzeit, Jugendstil: Architektur in
Greiz erleben-öffentliche Führung – Ausge-
wählte Beispiele architektonischer Juwelen s
19.00 Uhr, Oberes Schloss Greiz, Ausstellungser-
öffnung Daniel Fuchs

Sonntag, 2. April 2023 s 10.00 Uhr, 10arium
Greiz , Friedrich-Naumann-Straße 10 , mach.baR
– Der Kreativmarkt – Selbstgemachtes aus Greiz
und Umgebung sucht neue Besitzer s 11.00 Uhr,
Tourist-Information, Unteres Schloss, Burgplatz
12. 4. Ostermarkt im Unteren Schloss, Ostern in
den Höfen

Dienstag, 4. April 2023 s 09.30 Uhr, Parkplatz
Waldhaus bei Greiz, Genusstouren mit dem Rad
mit Zölle-Reisen und Claudia, Vogtlandtour
Stadt-Land-Fluss-Runde

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

Unsere Veranstaltungstipps für Sie – März  

WIR starten in die neue Saison: 
Stadterkundungen für Gäste, Greizerinnen
und Greizer sind immer ein Erlebnis 

Das fürstlich vogtländische Greiz entdecken, erleben und genießen. Für
den Monat März haben wir für Sie drei attraktive Rundgänge vorbereitet.
Und eine Teilnahme ist ganz einfach: am Tag der Führung 15 Minuten vor
Beginn in der Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz ein Teilnah-
meticket lösen und schon kann es los gehen. Die Mitarbeiterinnen der Tou-
rist-Information Greiz beantworten auch gern die Fragen zu weiteren Ter-
minen der öffentlichen Führungen. 

• Samstag, 18.03.2023, 14.00 Uhr, Stadtführung Greiz - fürstlich vogtlän-
disch. Ab Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz.

• Samstag, 25.03.2023, 14.00 Uhr, Geführter Rundgang durch den Fürst-
lich Greizer Park. Treffp.: Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz.
Ein unterhaltsamer Spaziergang durch einen der schönsten Land-
schaftsparks Europas.

• Donnerstag, 30.03.2023, 14.00 Uhr. "Mache einen Spaziergang im Park
Tag". Ein Spaziergang durch einen der wunderschönsten Landschafts-
parks Europas: Geführter Rundgang durch den Fürstlich Greizer Park.
Treff- und Startpunkt: Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten! Stand: 08.02.2023

Kontakt: Tourist-Information Greiz, Unteres Schloss, Burgplatz 12, per Te-
lefon 03661 – 689815 oder per E-Mail tourismus@greiz.de.



t    Evang.-Luth. Kirchengemeinde Greiz: www. kirchengemeinde-greiz.de

• www.kirche-greiz-pohlitz.de. Kontaktdaten:  (Vorwahl Greiz 03661). Su-

perintendent Pf. Tobias Steinke, Kirchenkreis Greiz, Burgstraße 1, Tel.

671005, E-Mail: ramona.zipfel@ekmd.de, Gemeindebüro Greiz, Burgstraße

1, Tel. 2778, E-Mail: manuela. rau@ekmd.de, Öffnungszeiten: Mo 9-12 Uhr,

Di 9-12 Uhr/ 13-16 Uhr, Do 9-12 Uhr/13-17 Uhr, Pf. Tobias Steinke, Burgstr.

2, Tel. 0176 394 056 92, Kantor: Ralf Stiller, Tel. 6246025, Kreisreferent für

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Christian Mende, Tel. 0170/2342267

oder 4576304, Gemeindepädagoge für Arbeit mit Kindern: Christian Weiß-

flog, Tel. 0174/7636814

Gottesdienste:

Stadtkirche „St. Marien“/Bonhoefferhaus, Burgstr. 2, jeweils 10:30 Uhr

• 05.03., Weltgebetstags-Gottesdienst – Taiwan „Glaube bewegt“

• 12.03., 19.03.

Neu restaurierte Orgel in der Stadtkirche Greiz!

• Orgelwoche vom 19.-26.03., siehe Plakate

Abendkonzerte jeweils 19:30 Uhr Mo-Fr

t   Evang. Kirchgemeinde Greiz-Caselwitz/ Evang.  Kirchgemeinde Hohndorf

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Caselwitz, Pfarrer Ulrich Krause, Alt-Ca-

selwitz 19, 07973 Greiz, Tel.: (03661)6646, Fax: (03661) 455250, www.Kircheca-

selwitz.de, E-Mail: pfarramt.caselwitz@arcor.de

t   Evang.-Luth. Kirchgemeine Reinsdorf: 07973 Greiz-Reinsdorf, Pfarr-

haus – Schulstraße 4, Tel.: (03661)63401, Fax: (03661)455167, E-Mail: kirch-

gemeinde-reinsdorf@arcor.de, Internet: www. kirchengemeinde-

reinsdorf.de, Pfarrer Friedhard Kummer, Tel.:(03761) 2088

t   Evangelisch-Methodistische Kirche: Gutenbergstr.1 07973 Greiz, Pastor

Alexander Hendrik Walz, Tel.: 036623/20724, Email: hendrik.walz @

emk.de, Internet: www.emk-greiz.de

t   Ev.-Luth. Pfarrbereich Pöllwitz-Schönbach: Sommerseite 31,07973 Zeu-

lenroda-Triebes, OT Pöllwitz, Telefon: (036628) 83181, Fax: (036628) 99291,

Pfarrer Gunnar Peukert

t   Filialkirche „Herz Jesu“ Greiz, Carolinenstr. 28, 07973 Greiz, Tel.: 03661

2810, Mail: herz-jesu-greiz@t-online.de, Pfarrkirche St. Paulus und zentrales

Pfarrbüro: Am Gatterberg 3, 07907 Schleiz, Tel.: 03663 4250012, Fax: 03663

4250014, Mail: kath.kirche-schleiz@t-online.de, www.kirche-schleiz.de (Be-

inhaltet alle Informationen, die kath. Kirche in Greiz betreffend)

t   St. Michaelisgemeinde Greiz: Selbstständige Evangelisch-Lutherische

Kirche (SELK), Leonhardstraße 26 a, 07973 Greiz

t   Neuapostolische Kirche: Gemeinde Greiz, Goetheplatz 2, Weitere In-

formationen unter: Internet: greiz.nak-nordost.de  oder siehe Schau kasten

am Gemeindezentrum. Ansprechpartner: Dirk Mörchel, Tel.: (03661)

6862901, E-Mail: greiz@nak-nordost.de. 

t   Begegnungszentrum – Greiz Freie Christliche Gemeinde e.V.: Wettengel-

straße 11, 07973 Greiz, E-Mail: bzg@ begegnungszentrum-greiz.de, Internet:

www.begegungszentrum-greiz.de. 

•  Jeden Sonntag, 10.00 Uhr: Gottesdienst (3G)  – Änderungen vorbehalten. 

t   Lebenszeichen christliche Gemeinde Greiz e.V.: Reichenbacher Straße

75 a, Tel.: (03661) 454765, E-Mail: info@lebenszeichen-gemeinde. de, Internet:

www.lebenszeichen-gemeinde.de

t   Adventgemeinde Greiz: Parkgasse 70, 07973 Greiz, Pastor Stefan Filter, Infos

unter: https:// greiz.adventist.eu, E-Mail: stefan.filter@adventisten.de

t   Apostolische Gemeinschaft e.V. – Gemeinde Greiz, Georg – Herwegh –

Str. 1, 07973 Greiz, Tel.: 03661 /63331, Gemeindeleitung: Elke Heckmann,

email: elke-heckmann@apostolisch.de, Internet: www.apostolisch.de

t   Glaubensgemeinschaften Jehovas Zeugen Greiz, Irchwitzer Str. 12 d, 07973

Greiz, Ansprechpartner: Gunter Seidel. 

• Sonntags 13.30 Uhr: Vortrag und Wachtturmstudium

(Präsenz- und Videokonferenz )

• Dienstag, 19.00 Uhr: Leben und Dienstzusammenkunft 

(Präsenz- und Videokonferenz)

Wegen Umbau und Renovierung finden die Zusammenkünfte im Kö-

nigreichssaal Plauen in der Hammerstraße 32 statt.

t   Landeskirchliche Gemeinschaft Greiz, Friedhofstraße 13, Ansprech-

partner: Christoph Fleischer;Tel:479469, www.gemeinschaft-greiz.de

Wir treffen uns zu folgenden Veranstaltungen:

• 9. März 23, Frauenfrühstück um 9.30 Uhr ➢ Es spricht Frau Elke Vogel 

aus Auerbach zu dem Thema: Spieglein, Spieglein an der Wand

• 1. März 23: Gebetsstunde am Mittwoch um 17.00 Uhr

• 8., 15., 22., 29. März 23: Bibelstunde am Mittwoch um 18.00 Uhr

• 12., 26. März 23: Gemeinschaftsstunde Sonntag um 16.30 Uhr

• 25. März 23: Legotreff am Samstag um 10.00 Uhr

Kirchliche Nachrichten22 03/2023 | 04. März 2023 31. Jahrgang
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